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Der Situationsbericht soll einen Überblick 
über die wichtigsten Themen seit der 
letzten Delegiertenversammlung des 
SHGT im November 2010 geben. Dabei 
kann nur ein Ausschnitt der umfangrei-
chen Arbeit des SHGT vorgestellt werden. 
Zahlreiche Stellungnahmen zu Gesetz-
entwürfen, Statements in Landtagsanhö-
rungen, Presse-, Rundfunk- und Fernseh-
verlautbarungen, das Wirken in Len-
kungsgruppen und Arbeitskreisen mit der 
Landesregierung sowie in Drittorganisa-
tionen und die Arbeit des Landesvor-
stands sowie der Fachausschüsse des 
SHGT: all dies kann hier nicht im Einzelnen 
ausgeführt werden. Hierüber wird stets 
aktuell an anderer Stelle der „Gemeinde“ 
und unter www.shgt.de informiert.

*Erweiterte und ergänzte Fassung des Situationsbe-
richtes im Rahmen der Delegiertenversammlung des 
SHGT am 11.11.2011.

cherung finanzieller Mittel für die Gemein-
den als auch um die Zukunftsfähigkeit 
unserer Gemeinden und Ämter.

I. Auf Landesebene

1. Kommunen als Wirtschaftsfaktor: 
Konjunkturpaket II
Der Arbeitsmarkt entwickelt sich in 
Schleswig-Holstein sehr positiv, der 
November 2011 war der beste seit 1992. 
Die Zahl der Arbeitslosen liegt unter 
100.000, die Zahl  sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigter steigt. 
Dazu haben die Kommunen einen wich-
tigen Beitrag geleistet. Die Kommunen 
sind mit ihren Investitionen ein wichtiger 
Wirtschaftsmotor. Bester Beweis ist der 

ten der Kindertagesstätten auf 60 Millio-
nen € wegen der laufend steigenden 
Kosten anteilsmäßig mehr und mehr aus 
der Mitfinanzierung der Kinderbetreuung 
zurückzieht. Erfreulicherweise hat das 
Land mit dem Beschluss über den Dop-
pelhaushalt 2011/2012 seine Betriebs-
kostenförderung für die Kinderbetreuung 
ab 2011 von 60 auf 70 Mio. € angehoben. 
Das Land reinvestiert damit  - wie vom 
SHGT von Anfang an gefordert  - einen Teil 
der Einsparungen durch die Aufhebung 
des beitragsfreien Kindertagesstätten-
jahres in die Kindergärten. 
Das Land steigert außerdem seinen Anteil 
an der Investitionskostenförderung für 
den Ausbau für unter Dreijährige um ein-
malig 14 Mio. €.

3. Schulsozialarbeit
Wir haben stets bemängelt: es kann nicht 
sein, dass die Schulträger mit den teuren 
Leistungen für Schulsozialarbeit alleine 
gelassen werden, mit denen sie letztlich 
die Unterrichtsfähigkeit der Schulen si-
chern und die ihre Ursache in gesamtge-
sellschaftlichen Entwicklungen haben. Wir 
haben daher gefordert, dass das Land ei 
ne eigene Verpflichtung zur Mitfinan-
zierung dieser Aufgabe anerkennen muß.
Es konnten drei wichtige Ergebnisse 
erreicht werden: 
• Schulsozialarbeit ist seit Dezember 

2010 erstmals im Schulgesetz veran-
kert.

• Das Land fördert Schulsozialarbeit 
erstmals mit insg. 2,5 Mio. € in 2011 
und 2012.

• Die Verhandlungen zwischen Bund 
und Ländern über das Bildungs- und 
Teilhabepaket haben einen zusätz-
lichen Erfolg gebracht. Der Bund gibt 
den Kommunen dadurch Geld zur Fi-
nanzierung der Schulsozialarbeit, dass 
er sich befristet auf drei Jahre von 2011 
bis 2013 in Höhe von 2,8 % zusätzlich 
an den Kosten der Unterkunft beteiligt. 
Daraus stehen für 3 Jahre jeweils mehr 
als 11. Mio. € zur Verfügung.

Der Landesgesetzgeber hat festgelegt, 
dass die Kreise diese zusätzlichen Bun-
desmittel ebenso wie die Zuschüsse des 
Landes an die Schulträger weiterzugeben 
haben. Ausdrücklich ist in § 8 Abs. 4 des 
Gesetzes zur Ausführung des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch und des § 6 b 
Bundeskindergeldgesetz vom 27. Mai 
2011 (GVOBl 2011, S. 146) festgehalten, 
dass diese Mittel den Schulträgern für 

*Situationsbericht 2011
Jörg Bülow, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des SHGT

Im Dezember 2011 können wir feststellen:
Wir haben ein Jahr mit großen Erfolgen 
hinter uns.
In der laufenden Landtagswahlperiode ist 
noch viel zu tun.
Neue Herausforderungen kommen auf 
uns zu.

A. Wir haben ein Jahr mit großen 
Erfolgen hinter uns
Sowohl auf Landesebene als auch auf 
Bundesebene konnten wir in der Zeit seit 
der letzten Delegiertenversammlung im 
November 2010 große Erfolge verzeich-
nen. Dabei geht es sowohl um die Si-

große Erfolg des Konjunkturpaketes II., 
das in diesen Tagen abgeschlossen wird. 
Die schleswig-holsteinischen Kommunen 
haben für das Konjunkturpaket und das 
von den kommunalen Landesverbänden 
herausverhandelte Schulbausonderpro-
gramm des Landes in kürzester Zeit insg. 
1226 Maßnahmen mit einem Investitions-
volumen von 424,3 Mio. € geplant und be-
schlossen. 

2. Kinderbetreuung
Wir hatten immer wieder thematisiert, 
dass sich das Land durch die Deckelung 
seines Zuschusses zu den Betriebskos-

Landesgeschäftsführer Bülow stellt den Situationsbericht vor

Aufsätze
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Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Für dieses Gesetz hatten 
wir uns intensiv eingesetzt und die Details 
mit der Landesregierung ausgehandelt. 
Gegenüber dem Land konnten wir außer-
dem durchsetzen, dass auch bestehende 
Stellen und Einrichtungen der Schulso-
zialarbeit gefördert werden können und 
keine zusätzlichen Leistungen gefordert 
werden. Es gibt außerdem keine Ein-
schränkungen etwa in dem Sinne, dass 
nur in „sozialen Brennpunkten“ gefördert 
würde.
Die Bundes- und Landesmittel zur Schul-
sozialarbeit sind eine große Chance zur 
finanziellen Entlastung der Kommunen 
und zur Stärkung der Schulsozialarbeit, 
die nun auch überall bei den Schulträgern 
ankommen muss.
Leider haben aber einige (nicht alle) 
Kreise aus der Aufgabe der Weiterleitung 
dieser Fördermittel für die Schulsozial-
arbeit ein „bürokratisches Monstrum“ mit 
seitenlangen Richtlinien, neuen Konzep-
ten, Kooperationsverträgen etc. gemacht 
und bevorteilen die eigenen Berufs-
schulen. Ergebnis ist, dass die Gelder 
dort nur langsam abfließen und die Schul-
verbände, Ämter und Gemeinden als 
Schulträger benachteiligt werden. 
Wir haben uns daher an die beteiligten 
Landesministerien gewandt und auch 
Unterstützung vom Bildungsministerium 
und vom Sozialministerium erhalten. Mit 
diesen Argumenten unterstützen wir 
unsere Kreisverbände. Wir hoffen jetzt, 
dass es auch in den betroffenen Kreisen 
schnell zur unbürokratischen Weitergabe 
der Mittel kommt.

4. Amtsordnung: es geht um die 
Handlungsfähigkeit der Gemeinden
Bereits im Dezember 2010 zeichnete sich 
ab, was im Januar 2011 klar wurde: das 
Innenministerium zielte ursprünglich da-
rauf ab, § 5 der Amtsordnung ganz zu 
streichen und damit die Möglichkeit, 
Selbstverwaltungsaufgaben der Gemein-
den auf Ämter zu übertragen. 
Wir haben dagegen deutlich gemacht, 
dass dies keine Stärkung der Gemeinden 
bedeutet. Denn die Ämter sind nicht nur 
Verwaltungszentrale, sondern auch Ko-
operationsebene der Gemeinden und 
Impulsgeber für die regionale Entwick-
lung. Themen wie die Breitbandversor-
gung, den Aufbau der Aktivregionen oder 
die Bekanntmachung der Wegenutzungs-
verträge könnten ohne gemeinsames 
Auftreten der Gemeinden nicht erfolgreich 
bewegt werden. Man kann Gemeinden 
nicht dadurch stärken, dass man ihnen 
die schlagkräftigste Kooperationsmög-
lichkeit nimmt, nämlich diejenige auf 
Amtsebene. Es geht also um die Hand-
lungsfähigkeit der Gemeinden (siehe 
hierzu auch ausführlich „Die Gemeinde“, 
2011, Seite 86 bis 91). Daher hat sich der 
SHGT weiterhin intensiv für das Katalog-

modell zur Begrenzung des Aufgaben-
übergangs auf Ämter eingesetzt, das der 
SHGT bereits im Sommer 2010 nach 
gründlicher Diskussion in allen Kreisver-
bänden der Politik vorgeschlagen hatte.
Im Ergebnis konnten wir erreichen, dass 
es zu intensiven Verhandlungen mit dem 
Innenministerium gekommen ist. Diese 
hat der SHGT gemeinsam mit dem 
Fachverband der Hauptverwaltungs-
beamten zwischen Februar und April 
2011 geführt. In diesen Verhandlungen 
konnte ein Kompromiss erzielt werden, 
der weitgehend auf dem Katalogmodell 
des SHGT beruht, die Übertragbarkeit von 
Selbstverwaltungsaufgaben auf Ämter 
allerdings stärker einschränkt, als es der 
SHGT für notwendig und wünschenswert 
gehalten hatte. Die Übertragung von 
Selbstverwaltungsaufgaben auf die Äm-
ter wird also auch weiterhin möglich sein. 
Die ursprünglich angedachte Streichung 
von § 5 der Amtsordnung ist vom Tisch. 
Nur mit diesem Vorschlag lassen sich 
zwei Ziele miteinander verbinden:
• Die Vorgaben des Landesverfas-

sungsgerichts werden zuverlässig er-
füllt.

• Die Handlungsfähigkeit der Ämter ge-
rade auch als Kooperationsebene der 
Gemeinden und als Impulsgeber bleibt 
erhalten.

Auf Basis des Verhandlungsergebnisses 
hat das Innenministerium einen Gesetz-
entwurf erstellt, der am 5. Juli 2011 vom 
Kabinett beschlossen wurde und inzwi-
schen dem Landtag vorliegt.
Aus der Diskussion über die Amtsord-
nung kann man Wichtiges für uns lernen: 
Wir können auch in scheinbar politisch 
aussichtslosen Situationen erfolgreich 
sein,
• wenn wir mit eigenen Vorschlägen und 

Konzepten in die Offensive gehen,
• wenn wir die Geschlossenheit von 

Haupt- und Ehrenamt erzeugen,
• wenn wir die Bereitschaft haben, uns 

politisch zu streiten und zwar verbind-
lich in der Form, konstruktiv, aber hart 
in der Sache und

• wenn wir nicht nur auf Landesebene, 
sondern auch in den Kreisverbänden 
mit direkter Ansprache von Medien 
und Politik unsere Position vertreten.

II. Auf Bundesebene
Entscheidend für die kommunalen Finan-
zen ist vor allem die Bundespolitik. Denn 
die strukturelle Unterfinanzierung der 
Kommunen ist insbesondere durch die 
stark steigenden Ausgaben im Sozialbe-
reich verursacht, die wichtigsten Einnah-
men werden durch den Bund geregelt.
Die Steuerschätzung vom November 
2011 fiel glücklicherweise günstiger aus 
als die vorherigen Schätzungen. Zwar ist 
sehr erfreulich, dass nach der neuen 
Schätzung die Einnahmen der Kommu-

nen in 2011 gegenüber 2010 wieder 
ansteigen. Die Steuerschätzung vom Mai 
2011 ging noch von einem Einnahme-
rückgang in 2011 gegenüber 2010 aus. 
Die Einnahmezuwächse sind dennoch für 
viele Kommunen nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein. Von einer „Entwarnung“ für 
die kommunalen Finanzen gibt es daher 
keinen Anlass. Dies macht der drama-
tische Anstieg bei den kommunalen 
Kassenkrediten auf den Rekordstand von 
über 650 Mio. € Ende 2010 deutlich. 
Auch die fundierten Schulden der schles-
wig-holsteinischen Kommunen haben 
Ende 2010 mit 2,816 Milliarden € wieder 
fast den Höchststand des Jahres 2006 
erreicht. Auffällig ist, dass diese in 2010 
um 7 % angestiegen sind, während die 
fundierten Schulden der Kommunen in 7 
von 13 Flächenländern zurückgegangen 
sind. Dass die Gesamthöhe des Eingriffes 
des Landes in den kommunalen Finanz-
ausgleich seit 2007 in etwa der Summe 
der kommunalen Kassenkredite ent-
spricht macht deutlich, dass dieser 
Finanzeingriff zwar die Verschuldung des 
Landes verringert, aber direkt zu höheren 
Schulden der Kommunen führt und damit 
die Schulden der Bürger insgesamt gleich 
bleiben.
Bemerkenswert ist insofern die unter-
schiedliche Entwicklung bei Land und 
Kommunen. Während das Land schon in 
2011 das Einnahmeniveau von 2008 
wieder überschreitet, ist das bei den Kom-
munen erst 2012 der Fall. Die Einnahmen 
des Landes steigen in 2011 gegenüber 
2010 um 7,5 %, bei den Kommunen 
lediglich um 2,5 %. 
Unser Spitzenverband auf Bundesebene, 
der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund, hat in der von der Bundesregierung 
eingerichteten Gemeindefinanzkommis-
sion eine ganz klare Strategie verfolgt:
• Die Gewerbesteuer darf nicht ohne 

gleichwertigen Ersatz abgeschafft 
werden, sondern muss gestärkt wer-
den.

• Es darf keine weiteren Steuersen-
kungen auf Kosten der Kommunen 
geben.

• Die Kommunen benötigen dringend 
eine Entlastung von den stark steigen-
den Sozialausgaben.

Diese Linie war außerordentlich erfolg-
reich.

1. Übernahme der Grundsicherungs-
kosten durch den Bund
Als sensationeller Erfolg muß bezeichnet 
werden, dass der Bund schrittweise bis 
2014 die Ausgaben zur Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung über-
nimmt, und zwar ab 2012 zu 45 %, ab 
2013 zu 75 % und ab 2014 zu 100%. Der 
erste Schritt dieser Entlastung ist mit dem 
Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der 
Kommunen vom 6.12.2011 (BGBl. I S. 
2563) beschlossen worden.
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Das bedeutet eine zusätzliche Nettoent-
lastung der schleswig-holsteinischen 
Kommunen von rund 50 Millionen € in 
2012, um rund 110 Millionen € in 2013 und 
um rund 165 Millionen € ab 2014.
Hier ist ein großes Lob an Bundesregie-
rung und Bundestag angebracht, die 
diese Entlastung der Kommunen be-
schlossen haben. Es ist letztlich ein Erfolg 
für die Bürger, denn damit wird die kom-
munale Investitionsfähigkeit gestärkt. 
Dabei haben auch die Bundesländer in 
den Verhandlungen des Vermittlungsaus-
schusses zum Bildungs- und Teilhabepa-
ket die kommunale Position stark unter-
stützt.
Politisches Ziel war dabei eine Entlastung 
aller Kommunen. Daher muss nach Auf-
fassung des SHGT in allen Kreisen da-
rüber diskutiert werden, wie diese Ent-
lastung durch eine Senkung der Kreisum-
lage zwischen den Kreisen und den 
kreisangehörigen Städten und Gemein-
den aufgeteilt wird. Auch der Deutsche 
Landkreistag hatte in dieser Kostenüber-
nahme durch den Bund ein erhebliches 
Potential zur Senkung von Kreisumlagen 
festgestellt.
Leider hat dies bisher erst in wenigen 
Kreisen zu einer Senkung bzw. zu einer 
Einigung zwischen Kreis und Gemeinden 
über die weitere Entwicklung der Kreisum-
lage geführt. Der Bund wollte aber nicht 
nur die Kreise, sondern auch die Gemein-
den finanziell entlasten. Daher müssen wir 
uns im Jahr 2012 weiterhin für eine 
Weitergabe dieser finanziellen Entlastung 
an die Gemeinden durch Senkung der 
Kreisumlage einsetzen. Der SHGT unter-
stützt die Kreisverbände bei dieser Dis-
kussion mit Fakten und Argumenten.

2. Die Gewerbesteuer wird nicht 
angetastet
Gemäß einem weiteren Auftrag der Ge-
meindefinanzkommission wurden mona-
telang verschiedene Alternativmodelle zur 
Gewerbesteuer geprüft und durchgerech-
net. Das Ergebnis war das gleiche wie bei 
früheren Bestrebungen, die Gewerbe-
steuer abzuschaffen: ein gleichwertiger 
Ersatz ist nicht zu finden. Daher ist es als 
Erfolg für die Kommunen zu werten, dass 
die Gewerbesteuer weiter erhalten bleibt. 
Bedauerlich ist allerdings, dass sich auch 
die Vorschläge der kommunalen Spitzen-
verbände zur Stärkung der Gewerbe-
steuer nicht durchsetzen konnten.

3. Bundesanteil an den Kosten der 
Unterkunft 
Als ein weiteres wichtiges Ergebnis der 
Verhandlungen zwischen Bund und Län-
dern bei Einführung des Bildungs- und 
Teilhabepaketes ist zu werten, dass der 
Prozentsatz für den Bundesanteil an den 
Kosten der Unterkunft künftig mit der 
Entwicklung der tatsächlichen Kosten 
steigt oder sinkt. Dies verringert das Kos-

tenrisiko der Kreise erheblich. Denn bis-
her orientierte sich die Entwicklung des 
Bundesanteils an der Zahl der Bedarfsge-
meinschaften. Dies konnte dazu führen, 
dass sich der Bundesanteil verringert, 
obwohl die tatsächlichen Kosten steigen. 
Damit käme es zu einer Mehrbelastung 
der Kommunen. Auch mit dieser Verän-
derung wurde eine Forderung der kom-
munalen Spitzenverbände umgesetzt.

4. Bildungs- und Teilhabepaket
Die Finanzierungsbedingungen für das 
neue Bildungs- und Teilhabepaket im 
SGB II sind so ausgestaltet, dass das 
Kostenrisiko für die Kommunen sehr be-
grenzt ist. Bei allen früheren Sozialrefor-
men gab es schlechtere Ausgangsbe-
dingungen für die Kommunen, was die 
Finanzierungsfolgen betrifft. Es wird je-
denfalls keinen Anlass für höhere Kreis-
umlagen geben. In Verhandlungen mit 
den einzelnen Kreisen muss dafür ge-
sorgt werden, dass die kreisangehörigen 
Verwaltungen einen fairen Anteil der durch 
den Bund zur Verfügung gestellten Ver-
waltungskosten erhalten. Dies muss sich 
daran orientieren, welcher Anteil der An-
tragsteller von den Kreisen bzw. Amts-und 
Gemeindeverwaltungen zu bearbeiten ist.

5. Feuerwehrführerschein
Nach über 10 Jahren hartnäckiger Be-
mühungen der kommunalen Spitzenver-
bände gemeinsam mit den Feuerwehrver-
bänden hat der Bund endlich den so 
genannten Feuerwehrführerschein einge-
führt. Das Land Schleswig-Holstein hat 
dies schnell umgesetzt. Damit können 
Feuerwehrleute mit Führerscheinklasse B 
nach einer Einweisung und Prüfung 
Feuerwehrfahrzeuge bis 7,5 Tonnen 
führen. Dies entlastet Gemeinden als 
Kostenträger und auch die Ehrenamtler 
und stärkt damit die Feuerwehren.

6. Herstellerkartell bei 
Feuerwehrfahrzeugen
Im Frühjahr 2011 haben wir die Mitglieds-
verwaltungen darüber informiert, dass die 
Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen zwi-
schen den Jahren 2001 und 2009 ver-
botene Kartellabsprachen getroffen ha-
ben. Mit mehreren weiteren Rundschrei-
ben wurden die Gemeinden auf dem 
laufenden gehalten. Der SHGT hat dies 
als Betrug zu Lasten der Steuerzahler 
verurteilt. Denn durch die Aufteilung des 
Marktes nach festen Anteilsquoten und 
weitere Absprachen haben die Hersteller 
nicht nur die Ausschreibungen der Kom-
munen ins Leere laufen lassen, sondern 
sich auch ein anderes Preisniveau ge-
sichert, als es bei einem echten Wett-
bewerb der Fall wäre.
Für uns ging es neben der Information der 
Gemeinden über die vergaberechtlichen 
Folgen vor allem darum, den Gemeinden 
eine Chance auf Schadenersatz zu 

sichern, ohne dass sie das Risiko von 
nutzlosen Anwalts- bzw. Prozesskosten 
haben. Daher haben wir uns bundesweit 
mit unseren Schwesterverbänden in allen 
Bundesländern abgesprochen und ein 
gemeinsames Vorgehen vereinbart. Unter 
Verhandlungsführung des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes konnte 
inzwischen mit zwei der vier betroffenen 
Hersteller ein von den Herstellern finan-
ziertes Gutachten vereinbart werden, mit 
dem die Frage eines Schadens geklärt 
werden soll. 

III. Weitere erfolgreiche Initiativen des 
SHGT

1. Ausbau der Breitbandversorgung - 
Breitband-Kompetenzzentrum 
Schleswig-Holstein
Der Ausbau der Breitbandversorgung 
kommt in Schleswig-Holstein voran, wenn 
auch nur sehr mühsam. Hauptprobleme 
sind nach wie vor die hohen Investitions-
kosten und die komplizierten rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Fast in allen Teilen 
des Landes sind es vor allem Kommunen 
sowie ihre Stadtwerke und Zweckver-
bände, die den Ausbau von Glasfasernet-
zen vorantreiben. 
Das vom SHGT gemeinsam mit den 
anderen kommunalen Landesverbänden 
getragene Breitband-Kompetenzzentrum 
Schleswig-Holstein (www.bkzsh.de) leis-
tet eine Erstberatung und bietet gemein-
sam mit Partnern wie der Landesre-
gierung und der Investitionsbank wichtige 
Unterstützungsleistungen. Nach dem 
bundesweit einzigartigen DSL-Atlas wur-
de 2011 ein Baustellenatlas aufgebaut, 
der einen Schub für die Mitverlegung von 
Leerrohren bringen kann. Das setzt aller-
dings voraus, dass vor allem Kommunal-
verwaltungen geeignete Baumaßnahmen 
dort eintragen. Wir wollen in 2012 die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass 
das BKZSH über 2013 hinaus weiterar-
beiten kann.

2. Wege mit Aussichten
Gemeinsam mit dem Bauernverband und 
dem MLUR sowie der Akademie für die 
ländlichen Räume hat der Gemeindetag 
ein Fortsetzungsprojekt zur Studie "Wege 
mit Aussichten“ durchgeführt. Dabei 
wurde der von uns 2008 veröffentlichte 
Handlungsleitfaden überprüft, überarbei-
tet und ergänzt. Eine Neuauflage des 
Handlungsleitfadens ist fertiggestellt und 
wird allen Gemeinden übersandt. 

3. Gründung des IT-Verbundes 
Schleswig-Holstein
Am 28.10.2011 haben 42 Schleswig-
Holsteinische Kommunalverwaltungen 
(Gemeinden, Ämter, Städte, Kreise) nach 
langer Vorarbeit durch die kommunalen 
Landesverbände gemeinsam mit Data-
port den IT-Verbund Schleswig-Holstein 
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AöR (ITVSH) gegründet. Der ITVSH über-
nimmt zum 01.01.2012 den kommunalen 
Anteil an Dataport, der bisher den Kom-
munen nur wirtschaftlich aufgrund einer 
Vereinbarung zwischen den kommunalen 
Landesverbänden und dem Land zuge-
ordnet war.
Damit werden die Kommunen – zusam-
mengefaßt im ITVSH - gleichberechtigt 
neben den Trägerländern Träger von 
Dataport. Der Beitritt zum ITVSH steht 
allen Städten, Gemeinden, Kreisen, 
Ämtern und Zweckverbänden offen. Alle 
Träger des ITVSH können Dataport im 
Wege eines so genannten Inhousege-
schäfts ohne Vergabeverfahren beauftra-
gen. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, 
Dataport-Leistungen abzunehmen. Wer 
die Möglichkeit zum Beitritt nicht nutzt, hat 
auf der anderen Seite keinerlei Nachteile, 
es entsteht also keinerlei Zwang zum 
Beitritt.

4. Verwaltungsmodernisierung: 
IT Infrastruktur wird weiterentwickelt
Die kommunalen Landesverbände arbei-
ten sehr eng auf den Schwerpunkten 
Weiterentwicklung von E Government und 
Harmonisierung der IT-Infrastruktur der 
Kommunalverwaltungen zusammen. Der 
SHGT und die anderen KLV konzipieren 
und beauftragen gemeinsame Infrastruk-
turen, leisten Anschubfinanzierung und 
bieten zahlreiche Serviceleistungen auf 
diesem Gebiet. Unser gemeinsames 
Kompetenzzentrum hierfür ist das Kom-
munale Forum für Informationstechnik 
(KomFIT, www.komfit.de).
In 2011 haben wir mit Mitteln aus dem 
Konjunkturpaket II und auf Basis einer Ver-
einbarung mit der Landesregierung zur 
Harmonisierung der IT-Infrastruktur zahl-
reiche Projekte durchgeführt. Über die 
Projekte eGewerbe, eOWI, eSignatur / 
EGVP, „Bauleitplanung online Beteili-
gung“ und andere haben wir auch in der 
Zeitschrift "Die Gemeinde" fortlaufend 
informiert. Besonders hervorzuheben ist 
das in den letzten Wochen des Jahres 
2011 abgewickelte umfangreiche Pro-
gramm zur Aktualisierung und Harmoni-
sierung der Bürosoftware-Lizenzen, das 
den Kommunalverwaltungen hohe Ein-
sparungen ermöglicht.
Am 1. September wurde das neue elek-
tronische Personenstandsregister gestar-
tet, mit dem die Standesämter in Schles-
wig-Holstein künftig ihre Personenstands-
register elektronisch gemeinsam bei 
Dataport führen werden. Damit werden 
die neuen Anforderungen des Personen-
standsgesetzes in Schleswig-Holstein 
weit vor dem Termin am 1. Januar 2014 
erfüllt. Die kommunalen Landesverbände 
haben das Register mit entwickelt und 
konnten dafür sorgen, dass die Kommu-
nalverwaltungen von den Entwicklungs- 
und Investitionskosten frei gehalten 
werden.

5. Nachfolgeprojekt NKR-SH
Nach wie vor befinden sich Gemeinden 
und Ämter in der Umstellung ihrer Haus-
haltsführung auf die Doppik. Die kom-
munalen Landesverbände haben sich 
daher um eine Nachfolge für den 
Innovationsring Neues kommunales 
Rechnungswesen (NKR-SH) bemüht, um 
die 2008 erarbeiteten Handlungsem-
pfehlungen zu aktualisieren, Rechts-
fragen zu klären und die Weiterentwick-
lung der Rechtsvorschriften zu begleiten. 
In Zusammenarbeit mit der Fachhoch-
schule für Verwaltung und Dienstleistung 
(FHVD) ist dies gelungen. Am 1. Sep-
tember 2011 hat das Nachfolgeprojekt die 
Arbeit aufgenommen (www.nkr-sh.de), 
die Koordinierung übernimmt KOMMA.

6. Dauerhafte Geltung des 
Landesimmissionsschutzgesetzes
Der SHGT hat sich erfolgreich für die Ent-
fristung der Regelung in den §§ 3 bis 5 
LImSchG eingesetzt, damit dieses In-
strument zur Bekämpfung ruhestörenden 
Lärms gerade den touristischen Gemein-
den dauerhaft zur Verfügung steht. Durch 
Landtagsbeschluß im Oktober 2011 
wurde das zuvor nur befristet geltende 
Gesetz entsprechend geändert.

7. FAG Beirat wurde eingeführt
Auf Initiative der kommunalen Landesver-
bände hat der Landtag im Dezember 
2010 einen neuen Beirat für den kom-
munalen Finanzausgleich eingerichtet 
(§ 36 FAG). Damit haben die kommunalen 
Landesverbände ein noch stärkeres An-
hörungsrecht zu Entscheidungen der 
Landesregierung über den Kommunalen 
Finanzausgleich.

8. Lärmkartierung kostenlos
Bei der zweiten Stufe der von der EU ge-
forderten Lärmkartierung an Straßen und 
Bahnstrecken haben wir wie bei der ersten 
Stufe erreicht, dass die Gemeinden unter 
20.000 Einwohnern von den Kosten frei-
gehalten werden.

B. In der laufenden Landtagswahl-
periode ist noch viel zu tun 
Die laufende Landtagswahlperiode ist 
politisch noch lange nicht vorbei, es gibt 
noch viel zu tun. Im Landtag stehen noch 
fünf besonders wichtige Gesetzgebungs-
vorhaben vor der Beratung bzw. Verab-
schiedung. Es geht bei allen Gesetzen um 
wichtige Weichenstellungen für die Ge-
meinden. Auch auf weitere Entscheidun-
gen noch vor der Landtagswahl ist hin-
zuweisen.

I. Kommunalverfassungsreform
Die bereits erwähnte Reform der Amts-
ordnung muss noch verabschiedet wer-
den. Der Gesetzentwurf der Landesre-
gierung (Drucksache 17/1663) betrifft 
aber nicht nur die Amtsordnung. Er enthält 

auch zahlreiche wichtige Änderungen der 
Gemeindeordnung. Damit wird eine Reihe 
von Forderungen und Vorschlägen des 
SHGT verwirklicht. Es gibt aber auch sehr 
problematische Regelungen, die erheb-
lichen zusätzlichen Aufwand in unseren 
Gemeinden erzeugen würden. Der SHGT 
hat zu den Referentenentwürfen des 
Innenministeriums Stellungnahmen ab-
gegeben und konnte damit bereits einige 
besonders bürokratische Regelungsvor-
schläge abwenden. Wir setzen uns nun 
noch für weitere Verbesserungen des 
Gesetzentwurfes sein. 
Der Landtag hat im August 2011 erstmals 
über den Gesetzentwurf beraten. Der 
SHGT hat gegenüber dem Landtag eine 
ausführliche Stellungnahme abgegeben, 
die unter www.shgt.de eingesehen wer-
den kann. Im Januar 2012 wird eine An-
hörung des Landtages stattfinden. Wir 
hoffen sehr, dass der Gesetzentwurf noch 
im März 2012 verabschiedet wird.

II. Kommunale 
Haushaltskonsolidierungshilfe
Das Land will denjenigen Kommunen mit 
besonders hohen Haushaltsdefiziten mit 
einer Kombination aus zusätzlichen Gel-
dern und eigener langfristiger Einsparver-
pflichtung aus der finanziellen Zwangs-
lage helfen (Gesetzentwurf für Kommu-
nalhaushaltskonsilidierungshilfe, Druck-
sache 17/1868). Dies betrifft sieben Krei-
se, die vier kreisfreien Städte, sechs kreis-
angehörige Städte und eine Gemeinde.
Im Grundsatz unterstützen wir dies, weil 
es von der Sache her der richtige Weg ist.
Der Gesetzentwurf hat aber drei wesent-
liche Probleme:
• Von insgesamt 95 Millionen € in drei 

verschiedenen Hilfetöpfen zahlt das 
Land selbst nur 15 Millionen €.

• Das Land will die Schlüsselmasse um 
15 Millionen € kürzen, was zulasten 
gerade der finanzschwächeren Kom-
munen ginge. Das lehnen wir ab.

• In dem Gesetzentwurf gibt es keinerlei 
Leitplanken für die Einsparverpflich-
tungen der Hilfeempfänger und keiner-
lei Sanktionen für den Fall, dass diese 
ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. Es 
gibt auch kein Anreizsystem für diejeni-
gen, die ihre Verpflichtungen schneller 
oder besser erfüllen.

Daher muss das Gesetz noch deutlich 
verbessert werden. Es darf nicht der Ein-
druck entstehen, wer spart wird bestraft. 
Wir halten es für keine übertriebene Zu-
mutung, dass sich diejenigen Kommunen 
zu konkreten und konsequenten Spar-
maßnahmen verpflichten müssen, die zu-
sätzliche finanzielle Hilfe erhalten wollen. 
Nach Verabschiedung des Gesetzentwur-
fes steht dann noch in 2012 die nähere 
Ausgestaltung von Richtlinien zur Durch-
führung dieser Konsolidierungshilfe an.
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III. Straßenausbaubeiträge
Ein Gesetzentwurf der Koalitionsfrak-
tionen (Drucksache 17/1600) schlägt zwei 
Maßnahmen vor.
Erstens soll im Abgabenrecht als Wahl-
möglichkeit das Instrument der wieder-
kehrenden Beiträge neu eingeführt wer-
den. Der SHGT hatte im Frühjahr 2011 ge-
genüber dem Innenministerium eine 
Initiative hierfür ergriffen, weil damit die 
Handlungsmöglichkeiten der Kommunen 
erweitert werden und dieses Instrument 
viele Probleme des bisherigen Abgaben-
rechts vermeidet. Daher unterstützen wir 
diesen Vorschlag im Gesetzentwurf sehr.
Zweitens soll in der Gemeindeordnung 
ausdrücklich geregelt werden, dass die 
Kommunen zur Erhebung von Straßen-
ausbaubeiträgen nicht verpflichtet sind. 
Die Abwägung dieses Vorschlages ist 
auch für den SHGT schwierig. Dies wäre 
zwar für viele Gemeinden eine große 
Erleichterung, die bisher keine Beiträge 
erhoben haben. Es wäre aber für viele 
andere Gemeinden, die bisher Straßen-
ausbaubeiträge durchgesetzt haben, ein 
ebenso großes Problem. Denn es würden 
vor Ort sofort Initiativen zur Abschaffung 
der Straßenausbaubeiträge entstehen. 
Damit würden nicht nur diejenigen „im 
Regen stehen“, die bisher Straßenaus-
baubeiträge durchgesetzt haben. Es wür-
de auch insgesamt die Finanzierungsba-
sis der Kommunen strukturell geschwächt, 
wenn eine besondere Heranziehung 
derjenigen nicht mehr durchsetzbar ist, die 
von einer Ausbaumaßnahme in beson-
derer Weise profitieren.
Richtig bleibt allerdings, dass gerade im 
ländlichen Raum zusätzliche abgabenrecht-
liche Lösungen für die Umsetzbarkeit von 
Straßenausbaubeiträgen notwendig sind.

IV. Kommunalisierung der 
Regionalplanung
Der Landtag berät außerdem über einen 
Gesetzentwurf zur Kommunalisierung der 
Regionalplanung (Drucksache 17/2048). 
Dies haben wir seit mehr als zehn Jahren 
gefordert und daher unterstützen wir das 
Vorhaben nach wie vor. Der bisherige Ent-
wurf hat aber vor allem drei wesentliche 
Mängel:
• Die Planungs- und Vollzugsaufgaben 

sollen in jedem Planungsraum nur auf 
einen der betroffenen Kreise/Städte 
übertragen werden. Damit werden 
Interessenkonflikte bei den betroffenen 
Mitarbeitern und ihren Chefs hervor-
gerufen, die kaum zu lösen sind. Dies 
wird im Ergebnis nicht funktionieren.

• Es soll ein Kreistag/Stadtvertretung für 
den gesamten Planungsraum ent-
scheiden.

• Die Städte und Gemeinden können bei 
der Planung nicht mitbestimmen.

Daher setzen wir uns für die Bildung von 
Planungsverbänden ein, mit denen sich 
diese Probleme lösen lassen.

V. Konnexitätsausführungsgesetz 
Wir fordern schon seit langem ein Kon-
nexitätsausführungsgesetz. Damit würde 
es für die Landesregierung schwieriger, 
das Konnexitätsprinzip auszuhebeln. Der 
Ministerpräsident hat uns dies schon 
2008 zugesagt. Derzeit setzt sich der 
Innenminister innerhalb von Regierung 
und Koalition für einen Gesetzentwurf ein, 
der dieses Ziel tatsächlich erreichen kann. 
Wir hoffen dass die Zeit nicht zu knapp 
dafür wird, ein solches Gesetz noch in 
dieser Wahlperiode zu beschließen.

VI.Windkraft
Noch vor der Landtagswahl sollen auch 
die neuen Regionalpläne zur Ausweitung 
der Windeignungsflächen beschlossen 
werden. 
Die Entwürfe haben in vielen Gemeinden 
Enttäuschung und Verärgerung hervorge-
rufen. Denn viele Bürgermeister und Ge-
meindevertreter hatten sich an die Spitze 
der Bewegung gesetzt. Schon durch den 
Diskussionsprozess bei Anmeldung der 
Eignungsflächen haben die Gemeinden 
und gerade die Ehrenamtler im Dienste 
der gesamtstaatlichen Energiepolitik eine 
enorme Leistung erbracht. Denn sie ha-
ben maßgeblich für Akzeptanz von Wind-
energieerzeugung in der Fläche gesorgt. 
Diese sahen sich im Herbst 2011 in den-
jenigen Fällen im Regen stehen gelassen, 
in denen die von den Gemeinden und 
Kreisen angemeldeten Flächen nicht in 
die Pläne aufgenommen wurden. Ebenso 
gibt es Gemeinden, die sich eindeutig 
gegen neue Windenergieanlagen ent-
schieden haben und trotzdem mit Flä-
chen in den Plänen erscheinen. In beiden 
Fällen muss es nun noch zu Verände-
rungen der Planentwürfe kommen.

VII. Ärztliche Versorgung im 
ländlichen Raum
Der SHGT thematisiert weiterhin die 
Sorgen der Gemeinden um eine ange-
messene Versorgung mit Haus- und 
Fachärzten im ländlichen Raum. In zwei 
Fachtagungen im Juni und September 
2011 haben wir gemeinsam mit der Kas-
senärztlichen Vereinigung den Gemein-
den umfangreiche Informationen über die 
Bedarfsplanung für Ärzte und Lösungs-
möglichkeiten für die Kommunen ge-
boten. 
In 2012 bekommen wir neue Ansätze. Der 
Bundesgesetzgeber hat am 16. Dezem-
ber 2011 ein Gesetz zur Verbesserung der 
Versorgungsstrukturen verabschiedet, 
das eine große Chance zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen bietet. Damit 
kann die Bedarfsplanung stärker regional 
ausgerichtet werden, auch die Kassen-
ärztliche Vereinigung erhält erweiterte 
Interventionsmöglichkeiten. Der Gemein-
detag hat bereits mit Blick auf das in 2012 
zu verabschiedende Ausführungsgesetz 
gegenüber dem Landesgesundheits-

minister eine Initiative ergriffen, damit 
auch die Gemeinden in einem neuen 
Landesgremium zur stärkeren Begleitung 
der Ärzteversorgung mitwirken können. 

VIII. Schnellschuß: Spielhallengesetz
Immer wieder neuen Stoff gibt es aber 
auch für unseren Einsatz gegen zu viel 
Bürokratie. So hat die Landesregierung 
den Entwurf für ein neues Gesetz zur 
Errichtung und zum Betrieb von Spielhal-
len (Spielhallengesetz) in den Landtag 
eingebracht (Drucksache 17/1934), der 
künftig einen wesentlich größeren Auf-
wand für die Genehmigung von Spiel-
hallen durch die örtlichen Ordnungsbe-
hörden bringen würde. Praktikabel um-
setzbar ist der Gesetzentwurf nicht. 
Zusätzliche finanzielle Mittel sollen die 
Kommunen auch nicht bekommen. Daher 
lehnen wir den Gesetzentwurf ab. 

C. Neue Herausforderungen und 
Chancen kommen auf uns zu

I. Kinderbetreuung: Klagen der 
Kommunen gegen das Land wegen 
der Zuständigkeit und Kosten für die 
Kinderbetreuung
Der Ausbau der Kinderbetreuung ist 
weiterhin eine der größten Herausforde-
rungen für die Gemeinden. Die Gesetz-
gebung hat nicht nur neue Rechtsan-
sprüche auf Kinderbetreuung festge-
schrieben. Die Entwicklung des Arbeits-
marktes und die Familienpolitik haben bei 
den Eltern auch enorme Erwartungen an 
Umfang, Qualität und Erreichbarkeit der 
Kinderbetreuung geweckt. Diese müssen 
nun von den Kommunen erfüllt werden. 
Die Gemeinden wollen das auch gerne 
leisten, denn die Entwicklung einer 
hochwertigen Infrastruktur für Lebens-
qualität ist unsere Kernaufgabe und 
unsere große Stärke. Der Bedarf steigt 
aber schneller, als von der Politik erwartet. 
Wir fürchten daher, dass die vorhandenen 
finanziellen Mittel nicht ausreichen wer-
den, um den Rechtsanspruch auf Kin-
derbetreuung für unter Dreijährige ab 1. 
August 2013 überall erfüllen zu können.
Wir haben in den Verhandlungen mit der 
Landesregierung seit 2008 stets die Frage 
aufgeworfen, ob nicht die gesamten 
Mehrkosten der Kinderbetreuung für 
unter Dreijährige auf Grundlage des 
Konnexitätsprinzips in Art. 49 Abs. 2 der 
Landesverfassung vom Land getragen 
werden müssten. Dies wurde stets zu-
rückgewiesen. Ermutigt durch ein Verfas-
sungsgerichtsurteil in Nordrhein-West-
falen haben alle kommunalen Landesver-
bände daher gemeinsam im Frühjahr 
2011 den Finanzverfassungswissen-
schaftler Prof. Dr. Joachim Wieland mit 
einem Gutachten zur Klärung der Rechts-
lage beauftragt.
In seinem Gutachten ist Prof. Dr. Wieland 
zu dem Ergebnis gekommen, dass die 
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Aufgaben der Kinderbetreuung nach SGB 
VIII in Schleswig-Holstein seit Ende 2008 
nicht wirksam auf die Kommunen (d. h. 
Kreise und kreisfreie Städte) übertragen 
worden sind. Deswegen hätten die Kom-
munen seit Mitte Dezember 2008 einen 
Anspruch auf Erstattung der Kosten 
gegen das Land. Sollte sich dagegen die 
Rechtsauffassung des Landes durchset-
zen, dass doch eine wirksame Aufgaben-
übertragung vorliege, sei das Land auf 
Grundlage des Konnexitätsprinzips in 
Artikel 49 Abs. 2 der Landesverfassung 
ausgleichspflichtig für die vollständigen 
Mehrkosten der Kinderbetreuung für die 
unter Dreijährigen.
Die Landesregierung hatte nach Veröf-
fentlichung des Gutachtens keinerlei neue 
Antworten auf die Frage gegeben, wie der 
Ausbau der Kinderbetreuung weiter aus-
reichend finanziert werden soll. Die Lan-
desregierung hat auch keine Stellungnah-
me zu der Argumentation des Gutachtens 
von Prof. Dr. Wieland abgegeben, son-
dern lediglich pauschal auf eine Ausar-
beitung des wissenschaftlichen Dienstes 
des Landtages verwiesen. Daher sehen 
sich die KLV zu dem Schritt gezwungen, 
die aufgeworfenen Rechtsfragen gericht-
lich klären zu lassen.
Aus rechtlichen Gründen kann dies nur 
durch einen Kreis und eine kreisfreie Stadt 
erfolgen. Daher haben der Kreis Schles-
wig-Flensburg und die Hansestadt Lü-
beck am 15. Dez. 2011 stellvertretend für 
alle Kommunen eine Kommunalverfas-
sungsbeschwerde beim Landesverfas-
sungsgericht eingereicht. Diese dient der 
Wahrung der Rechte der Kommunen auf 
Kostenerstattung nach dem Konnexitäts-
prinzip, sollte sich die Rechtsauffassung 
des Landes durchsetzen, dass eine wirk-
same Aufgabenübertragung vorliegt. Um 
die Hauptargumentation aus dem Gut-
achten klären zu lassen, haben die Han-
sestadt Lübeck und der Kreis Schleswig-
Flensburg außerdem am 22.12.2011 eine 
Feststellungsklage vor dem Verwaltungs-
gericht eingereicht. Mit dieser soll fest-
gestellt werden, dass die Kreise und kreis-
freien Städte nicht für die Aufgaben der 
Kinderbetreuung zuständig sind. 
Beide Schriftsätze sind im Auftrag der 
kommunalen Landesverbände von Prof. 
Dr. Wieland erstellt worden. Die kommu-
nalen Landesverbände finanzieren und 
organisieren das gerichtliche Vorgehen 
gemeinsam.
Mit der Landesregierung haben wir erfolg-
reich darüber verhandelt, diese beiden 
Klagen als Musterverfahren für alle Kom-
munen in Schleswig-Holstein anzuer-
kennen. Eine solche Verfahrensverein-
barung wird noch 2011 unterschrieben. 
Von Bedeutung ist darin insbesondere, 
dass die Landesregierung hinsichtlich 
evtl. Kostenerstattungsansprüche der 
Kommunen für den Zeitraum ab 16. Dez. 
2008 auf die Einrede der Verjährung ver-

zichtet. Damit können durch die Fest-
stellungsklage keine Rechtsansprüche 
von Kommunen Schleswig-Holstein verlo-
ren gehen. 

II. Energiewende 
Die Gemeinden gerade in Schleswig-
Holstein sehen die von der Politik ein-
geleitete Energiewende als Chance, ins-
besondere für die wirtschaftliche Entwick-
lung im ländlichen Raum. Sie haben 
schon vor der Energiewende auf erneuer-
bare Energien und lokale Strategien ge-
setzt. Ohne die Kommunen wird die 
Energiewende nicht gelingen. Daher 
muss die Politik auch bei der weiteren 
Ausgestaltung der rechtlichen Vorgaben 
Rücksicht auf die Belange der Kommu-
nen nehmen. 
Denn die Energiewende wird uns auch 
viel abverlangen. Planung und Erschlie-
ßung von Windkraft, Photovoltaik und 
Biogasanlagen, die energetische Sanie-
rung kommunaler Gebäude, der Ausbau 
der Stromnetze usw. seien als Beispiele 
genannt. Wir wissen genau: die Bürger 
werden auch die Bürgermeister für den 
Protest gegen neue Stromtrassen mobili-
sieren wollen. 
Wir wissen auf der anderen Seite nicht, 
wie weit die jetzige Politik zu Ende ge-
dacht ist. Die volkswirtschaftlichen Kosten 
für Photovoltaik und Windkraft sind enorm 
und steigern die Strompreise. Der Netz-
ausbau wird noch so lange dauern, dass 
die in den kommenden Jahren geplanten 
Windkraftanlagen noch für lange Zeit ihre 
volle Leistung nicht bringen können. Die 
Diskussion über die Folgen des Maisan-
baus ist in vollem Gange. 
Der Landesvorstand des SHGT hat daher 
am 15. Dezember 2011 einige Forderun-
gen aus Sicht der Gemeinden formuliert:
• Der SHGT fordert die Einrichtung einer 

landesweiten Plattform in Schleswig-
Holstein zur Energiewende unter Ein-
beziehung der Kommunen, in der eine 
Gesamtbetrachtung der notwendigen 
Maßnahmen und der Folgen möglich 
ist.

• Die Landesregierung wird aufgefor-
dert, der Energieagentur bei der In-
vestitionsbank wieder eine unabhän-
gige und kostenfreie Einstiegsbe-
ratung der Kommunen zur Gestaltung 
der Energiewende vor Ort zu ermög-
lichen.

• Die Landesregierung wird gebeten zu 
prüfen, ob eine Erweiterung der kom-
munalen Handlungsmöglichkeiten bei 
der Energieerzeugung über die unmit-
telbare Versorgung der eigenen Be-
völkerung und Einrichtungen hinaus 
ermöglicht werden kann.

III. Schulkostenbeiträge
Die neu geregelten Schulkostenbeiträge 
kommen ab 2012 zur Anwendung. Mehr 
Geld ist gut für die Schulträger. Es bleibt 

aber die Frage völlig unbeantwortet, wo 
die Wohnsitzgemeinden dies hernehmen 
sollen. Außerdem ist das Gesetz so 
mangelhaft, dass zahllose Unsicher-
heiten und enormer Verwaltungsaufwand 
entstehen. Wir befürchten viele Streitig-
keiten der Kommunen untereinander. Wir 
haben die Fragen der Schulträger und 
Wohnsitzgemeinden gesammelt und das 
Bildungsministerium aufgefordert, diese 
zu beantworten.

IV. Digitalfunk
Das digitale Funksystem für die Feuer-
wehren wird kommen. Die Einführung 
wird in den Kreisen erst nach und nach er-
folgen können und sich noch über meh-
rere Jahre hinweg ziehen. 
Der SHGT hält es für erforderlich, dass 
innerhalb der einzelnen Kreise zwischen 
dem Kreis und den kreisangehörigen 
Kommunen ein Zeitplan abgestimmt wird, 
wann auf das neue digitale Funksystem 
umgestellt werden soll. Der SHGT setzt 
sich derzeit für die Erarbeitung eines 
Gesamtkonzeptes für den Feuerwehr-
bereich ein, in dem für alle Kreise deutlich 
gemacht wird, zu welchem Zeitpunkt das 
digitale Funknetz frühestens genutzt wer-
den kann und zu welchem Zeitpunkt wel-
che Entscheidungen getroffen werden 
müssen.
Wir sorgen dafür, dass dabei die Interes-
sen der Gemeinden als Träger der Feuer-
wehren beachtet werden. Wir werden 
2012 eine landesweite Sammelbeschaf-
fung für die notwendigen neuen Funk-
geräte für alle Gemeinden durchführen, 
damit möglichst geringe Kosten entste-
hen. Wir fordern alle Gemeinden auf, sich 
daran zu beteiligen. Wir werden in der 
ersten Jahreshälfte 2012 hierfür auf die 
Gemeinden mit näheren Informationen 
zukommen.

V. Bundesfreiwilligendienst
Wehr- und Zivildienst wurden abgeschafft, 
stattdessen hat der Bund den Bundesfrei-
willigendienst eingeführt. Wir betrachten 
den neuen Bundesfreiwilligendienst als 
Chance, neue Ehrenamtler über alle Ge-
nerationen hinweg zu gewinnen. Er unter-
scheidet sich vom Zivildienst insbeson-
dere dadurch, dass er altersunabhängig 
ist und die Freiwilligen bei einer deutlich 
größeren Zahl von Einsatzgebieten tätig 
werden können. 
Wir empfehlen allen Gemeinden zu 
prüfen, ob der Bundesfreiwilligendienst 
eine attraktive Möglichkeit zur Gewinnung 
von Einsatzkraft ist. Der Deutsche Städte 
und Gemeindebund bietet den Gemein-
den kostenlose Beratung und kostenlose 
Dienstleistungen als Zentralstelle. Alle 
notwendigen Informationen liegen in den 
Verwaltungen vor.

VI. Abzug der Bundeswehr
Die neue Bundeswehrreform wird für die 
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betroffenen Bereiche in Schleswig-Hol-
stein drastische Folgen haben. Wir haben 
in diesem Zusammenhang drei klare 
Forderungen der Gemeinden artikuliert:
• Die Bundeswehr muss schnellst-

möglich einen verlässlichen Zeitplan 
für die Reduzierung bzw. Schließung 
der Standorte liefern.

• Der Bund muss die Liegenschaften 
kostenlos oder zumindest deutlich 
unter Marktpreis an die Kommunen 
abgegeben, damit eine Nachfolgeent-
wicklung erleichtert wird. 

•· Erforderlich sind außerdem Konver-
sionshilfen, wie sie auch bisher ge-
währt wurden.

VII. Selbstüberwachungsverordnung 
für Abwasseranlagen 2012 (SÜVO)
Voraussichtlich Anfang des Jahres 2012 
wird eine Neufassung der  Landesver-
ordnung über die Selbstüberwachung 
von Abwasseranlagen und Abwasser-
einleitungen (Selbstüberwachungsver-
ordnung) veröffentlicht werden. Dabei 
konnten wir durch die Mitwirkung in einer 
Arbeitsgruppe eine Reihe von bürokra-
tischen Erleichterungen durchsetzen. So 
weist die Überarbeitung der SüVO ins-
besondere Deregulierungen im Bereich 
der Vorlage- und Berichtspflichten auf. 
Nicht vermeiden konnten wir, dass die 
SüVO auf Regenwasser- und Grund-
stücksanschlusskanäle erweitert wird. 
Deren Zustandserfassung wurde jedoch 
mit weiträumigen Fristen versehen.
Zur Unterstützung der Gemeinden wer-
den wir wie schon im Jahre 2008 ein 
Arbeitsheft mit zahlreichen praktischen 
Hinweisen und Arbeitshilfen zur Umset-
zung der SüVO herausgeben und den 
Gemeinden zur Verfügung stellen.

VIII. Landtagswahl und neue 
Wahlperiode
Die Landtagswahl am 6. Mai 2012 wirft 
bereits ihre Schatten voraus. Wir haben 
dies aufgegriffen. Am 11. November 2011 
tagte die Delegiertenversammlung des 
SHGT. Wir freuen uns, dass wir die Spit-
zenkandidaten der Parteien zu Gast 
hatten. Moderiert von Carsten Kock dis-
kutierten Torsten Albig (SPD), Dr. Robert 
Habeck (Grüne), Jost de Jager (CDU), 
Günther Hildebrand (FDP) und Anke 
Spoorendonk (SSW) über die Kernthe-
men kommunale Finanzen, Verwaltungs-
strukturen und Kinderbetreuung und 
beantworteten die Fragen der Bürger-
meister. Die wesentlichen Aussagen der 
Spitzenpolitiker erscheinen in dieser Zeit-
schrift "Die Gemeinde" tabellarisch auf 
S. 10 ff.

IX. Kommunalwahl 2013
Die Kandidatenaufstellung für die Kom-
munalwahl 2013 steht in 2012 an. Wir 
hoffen, dass es allen Gemeinden mit ihren 
Parteien und Wählergemeinschaften ge-

lingt, eine ausreichende Zahl von Kan-
didaten zu finden. Insbesondere sorgen 
wir uns um die Fortführung des Genera-
tionswechsels bei den Bürgermeistern.
Wir hoffen, dass sich vor allem ein Trend 
der letzten Kommunalwahl fortsetzen 
lässt: das Ansteigen des Engagements 
von Frauen gerade als Bürgermeister-
innen. Nach der letzten Kommunalwahl 
gab es eine Steigerung des Frauenanteils 
bei den ehrenamtlichen Bürgermeistern 
um 28 %, so dass deren Anteil nun 12,8 % 
beträgt. Diese Entwicklung müssen wir 
fortsetzen.

E. Veranstaltungen und Fachtagungen
Über die genannten Schwerpunktthemen 
hinaus hat der SHGT mit zahlreichen 
Fachveranstaltungen seinen Mitgliedern 
die Möglichkeit zur Information und zum 
Austausch geboten. Viele dieser Veran-
staltungen haben wir gemeinsam mit 
Partnern, durchgeführt.
Zu nennen sind z. B. 
• Fachtagung „Den Einkauf der öffentli-

chen Hand wirtschaftlich und effizient 
gestalten“ gemeinsam mit der IHK zu 
Kiel am 13. Januar 2011 in Kiel.

• VI. Norddeutsches Symposium „Kanal-

von Schulmensen“ am 9. März 2011 in 
Heide gemeinsam mit der Vernet-
zungsstelle Schulverpflegung und der 
Fachhochschule Westküste.

• Am 26. März 2011 fand erneut unsere 
landesweite Aktion „Frühjahrsputz – 
Unser sauberes Schleswig-Holstein“ 
statt. Partner sind SHGT und Städte-
verband, die Provinzial und der NDR.

• Fachtagung „Energieeffiziente Be-
leuchtung in Städten und Gemeinden – 
Technik, Planung, Beschaffung, Finan-
zierung“ am 28. März 2011 in Rends-
burg.

• Tag der Geodateninfrastruktur Schles-
wig-Holstein am 5.4.2011 in Kiel ge-
meinsam mit zahlreichen Partnern.

• Grundlagenschulung des "Forum 
Trinkwasserversorgung Schleswig-
Holstein" am 5.4. und am 10.5.2011 in 
Rendsburg und Bad Oldesloe.

• KOMMA-Themenabend am  05.05.2011 
„Wenn die Schuldenuhr rückwärts tickt 
…“ in Molfsee.

• Informationsveranstaltung zum Altlas-
tenerlass am 7.6.2011 in Rendsburg 
gemeinsam mit dem Landkreistag, 
dem Städteverband Schleswig-Hol-
stein, dem Innenministerium sowie 

systeme – Strategien zum Umgang 
mit Entwässerungssystemen im öffent-
lichen und privaten Bereich“ im Rah-
men der KoGA (Kompetenzgemein-
schaft Abwasser) und gemeinsam mit 
dem DWA Landesverband Nord sowie 
dem MLUR am 3. Februar 2011 in 
Rendsburg.

• Der SHGT ist Kooperationspartner der 
CeBIT in Hannover und lud die Mit-
gliedsverwaltungen zum Kommunal-
tag Schleswig-Holstein (Besuch mit 
kostenlosem Eintritt und Führung) am 
3. März 2011 ein.

• Beratungstag „Nachhaltiger Betrieb 

dem Landwirtschaftsministerium.
• 23.06.2011: Vierte landesweite Fach-

tagung „Bildung gemeinsam verant-
worten - Bildungslandschaften zwi-
schen den Meeren“ am 23.6.2011 in 
Kiel zusammen mit zahlreichen Part-
nern.

• 29.06.2011: Erste Fachtagung „Ärztli-
che Versorgung im ländlichen Raum“ 
gemeinsam mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung Schleswig-Holstein in 
Tarp.

• 8. Norddeutsche Kanalsanierungs-
tage und Praxisforum Kommunal- und 
Umwelttechnik auf der NordBau vom 

Am Vorstandstisch
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8. bis 13. September 2011 im Rahmen 
der Messe NordBau in Neumünster 
(SHGT als Mitveranstalter).

• Praxisforum Kommunal- und Umwelt-
technik am 8. und 12.9.2011 auf der 
NordBau in Neumünster (SHGT als 
Schirmherr).

• 14.09.2011: Zweite Fachtagung „Ärzt-
liche Versorgung im ländlichen Raum“ 
gemeinsam mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung Schleswig-Holstein in Bad 
Segeberg.

• 3. Fachkonferenz des Schleswig-Hol-
steinischen Gemeindetages „Klima-
schutz und Energieeffizienz in Kommu-
nen“ am 27.09.2011 in Rendsburg.

• 2. Forum des SHGT „Recht der kom-
munalen Ver- und Entsorgungswirt-
schaft“ am 28.9.2011 in Kiel unter 
wissenschaftlicher Begleitung durch 
die Christian-Albrechts-Universität.

• Abschlussveranstaltung „Neue Wert-
schätzung für ländliche Wege in der 
Praxis“ zum Fortsetzungsprojekt „We-
ge mit Aussichten“ am 10.11.2011 in 
Rendsburg gemeinsam mit der Akade-

mie für die ländlichen Räume und dem 
Bauernverband Schleswig-Holstein.

• Der SHGT war Netzwerkpartner der 
Messe Stadt-Land-Umwelt  am 
16./17.11.2011 in Kiel (alle Mitglieder 
konnten die Messe kostenlos be-
suchen).

Daneben hat der SHGT u. a. die von der 
Innovationsstiftung Schleswig-Holstein 
ausgerichtete EnergieOlympiade und den 
Wettbewerb "Sportfreundliche Kommune" 
unterstützt. 

F. Gemeindekongreß am 16.11.2012
Bereits jetzt machen wir auf unsere wich-
tigste Veranstaltung im kommenden Jahr 
aufmerksam. 6 Jahre nach dem großen 
Gemeindekongreß im Kieler Schloß 2006 
laden wir alle Bürgermeister, Amtsvorste-
her, Verbandsvorsteher, Amtsdirektoren, 
Leitenden Verwaltungsbeamten und wei-
tere kommunalpolitisch Interessierte am 
16. November 2012 zu einem Gemeinde-
kongreß nach Kiel ein. Eine Ausstellung 
und Fachvorträge werden dieses seltene 
Treffen aller Bürgermeister Schleswig-

Holsteins zu einem interessanten und 
nutzbringenden Tag machen.
Ich danke sehr herzlich den Mitgliedern 
des Landesvorstandes für die sehr sach-
orientierte und harmonische Beratungs-
atmosphäre im Landesvorstand und die 
Entschlußkraft. Das Ehrenamt im Landes-
vorstand, in den Kreisverbänden und in 
den Fachausschüssen des SHGT ist 
unverzichtbar. Die hier Aktiven leisten viel 
für alle Gemeinden, Ämter und Zweckver-
bände. 
An dieser Stelle ist es mir ein besonderes 
Anliegen, den höchst engagierten Mitar-
beitern der Landesgeschäftsstelle, Frau 
Bebensee-Biederer, Frau Grüneberg, 
Frau Pfeiffer, Frau Blumberg, und den 
Herren Am Wege, Nielsen und Rosenthal 
herzlich für ihre Arbeit zu danken.
Auch die kommenden Jahre werden 
spannende Herausforderungen für die 
Kommunen mit sich bringen. Der Schles-
wig-Holsteinische Gemeindetag wird sich 
weiterhin mit Konsequenz und Ideen für 
die Gemeinden einsetzen.

Land und Kommunen ab 2012: 
Was kommt nach der Landtagswahl?
Michael Koch, Landesvorsitzender des SHGT

Liebe Mitglieder und Gäste des SHGT,
sehr geehrte Damen und Herren!

Herzlich willkommen zum öffentlichen Teil 
der Delegiertenversammlung 2011 des 
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages. 
Wir freuen uns ganz besonders, dass die 
beiden Kandidaten für das Amt des Minis-
terpräsidenten heute zu uns gekommen 
sind: 
Herr Oberbürgermeister Albig für die SPD, 
herzlich willkommen!
Herr Minister de Jager für die CDU, herz-
lich willkommen!
Wir freuen uns ebenso, dass auch die 
Spitzenkandidaten bzw. Vertreter der 
anderen Parteien zu uns gekommen sind.
Herr Dr. Habeck für die Grünen, herzlich 
willkommen!
Frau Spoorendonk für den SSW, herzlich 
willkommen!
Herr Hildebrandt für die FDP, herzlich 
willkommen!
Wir freuen uns, auch dieses Jahr zahl-
reiche besondere Gäste aus öffentlichen 
Institutionen und befreundeten Verbän-
den begrüßen zu können. 

Sehr verehrte Ehrengäste und ehemalige 
Vorstandsmitglieder!
Sie wissen, dass wir normalerweise Wert 

darauf legen, Sie bei unserer Delegierten-
versammlung namentlich zu begrüßen. 
Dieses Jahr wollen wir jedoch so viel Zeit 

wie möglich für unsere Diskussion mit den 
Spitzenkandidaten einräumen. Deswe-
gen bitten wir Sie in diesem Jahr aus-
nahmsweise um Verständnis dafür, dass 
wir Sie nicht einzeln namentlich begrüßen 
können. Seien Sie jedoch versichert, dass 
wir uns über den Besuch eines jeden von 
Ihnen sehr freuen!
Die Landtagswahl am 6. Mai 2012 wirft 
bereits ihre Schatten voraus. Sicher ist 
schon, dass es einen neuen Ministerprä-
sidenten geben wird. Aber alles weitere? 
Wir haben deshalb unsere diesjährige 
Tagung unter die Frage gestellt: „Land 
und Kommunen ab 2012: Was kommt 
nach der Landtagswahl?“ 
Wir in den Gemeinden fragen uns, was in 
der kommenden Wahlperiode auf uns 
zukommt. Gibt es wieder Debatten über 
die richtige Einwohnerzahl von Gemein-
den und Ämtern? Wird das Land die 
Investitionskraft der Gemeinden stärken? 
Wie meistern wir gemeinsam die Heraus-
forderungen 
• der Infrastruktur in unseren ländlichen 

Zentralorten und Unterzentren 
• der Daseinsvorsorge in den ländlichen 

Gemeinden
• der Energiewende oder 
• der Kinderbetreuung ?
Wir wollen heute den Spitzenvertretern 
der Parteien auf den Zahn fühlen und 
erwarten klare Antworten. Ich freue mich, 
schon jetzt als Moderator unserer Dis-
kussion Herrn Carsten Kock begrüßen zu 
können. 
Uns allen wünsche ich einen interessan-
ten Nachmittag mit einer spannenden 
Diskussion.

Landesvorsitzender Michael Koch
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1. Gebiets- und Verwaltungsstrukturen
Schleswig-Holstein hat viele kleine Ge-
meinden, die in Ämtern und Zweckver-
bänden zusammen arbeiten. Wie be-
werten Sie diese Struktur? Ist sie zu-
kunftsfähig? Haben Sie Reformvorstel-
lungen, um die Leistungsfähigkeit der 
Kommunalverwaltungen zu verbes-
sern?

2. Kinderbetreuung / 
Kostenverantwortung
Die Kommunen in Schleswig-Holstein 
sind im bundesweiten Vergleich erfolg-
reich beim Ausbau der Kinderbe-
treuung. Aber der Bedarf der Eltern 
steigt immer schneller. Viele Kommu-
nen fühlen sich mit den finanziellen 
Lasten überfordert. Die Kommunen 
vertreten die Rechtsauffassung, dass 
das Land zu einer stärkeren Mitfinan-
zierung der Kinderbetreuung ver-
pflichtet ist. Wie wollen Sie den Kom-
munen helfen, den Bedarf der Eltern zu 
decken? Kann der Rechtsanspruch auf 
Kinderbetreuung für unter 3-jährige ab 
August 2013 überall im Land erfüllt 
werden?

Die Vielzahl schleswig-holsteinischer 
Gemeinden eröffnet uns die Chance einer 
sehr intensiven Teilhabe der Menschen an 
dem politischen Geschehen vor Ort. Dies 
ist eine Stärke und keine Schwäche. Dass 
wir uns aber in 145 Verwaltungen haupt-
amtlich immer wieder mit denselben 
Fragen beschäftigen, kann zur Schwä-
che werden. Wir werden deshalb in den 
nächsten Jahren ernsthafter als bisher 
Formen verbindlicher Zusammenarbeit in 
unserem Land etablieren müssen. 

Schon heute ist der „Rechtsanspruch“ nur 
eine Fiktion. Nur mit großer Mühe werden 
die Gemeinden bis 2013 gerademal  35% 
der unter 3-Jährigen Krippenplätze an-
bieten können. Dies wird aber niemals 
ausreichen. Es bedarf einer großen und 
gemeinsamen Kraftanstrengung von 
Land und Gemeinden in den nächsten 
Jahren, um dem Rechtsanspruch auch 
nur annähernd gerecht zu werden. 

Torsten Albig, SPDJost de Jager, CDU

Die Spitzenkandidaten und Vertreter der 
Landtagsparteien beantworten Fragen des SHGT:

Fragen des SHGT

Die Gemeinden, Städte und Kreise in 
Schleswig-Holstein garantieren mit den 
rund 15.000 Kommunalpolitikern/innen, 
die sich ehrenamtlich engagieren, unser 
funktionierendes Gemeinwesen. Sie 
zeichnen sich durch eine besondere 
Vielfalt aus und  prägen die besondere 
lebens- und liebenswerte Struktur des 
Landes. Wir respektieren die kommuna-
len Strukturen und sind gegen eine von 
oben verordnete Gemeindegebietsre-
form. Stattdessen unterstützen wir frei-
willige Zusammenschlüsse, die vor Ort 
gewünscht werden. Die Ämter als Ver-
waltungsstruktur für kleinere Gemeinden 
und Städte haben sich bewährt und 
werden mit der CDU Bestand haben. Wir 
wollen die Verwaltung stetig moderni-
sieren, da sich die Anforderungen an sie 
permanent ändern. Wir brauchen eine 
Vereinheitlichung der IT-Strukturen und 
den Abbau von Doppelzuständigkeiten. 
Richtschnur ist, dass Verwaltung immer 
bürgernah, leistungsstark und sparsam 
arbeiten muss. 

Wir kommen mit dem Ausbau der Kin-
derbetreuung gut voran und gehören zu 
einem der führenden Bundesländer in 
diesem Bereich. Auch für die kommende 
Legislaturperiode setzt die CDU einen 
politischen Schwerpunkt in die Weiter-
entwicklung der Kindertagesbetreuung. 
Mit dem Doppelhaushalt für 2011 und 
2012 ist die Förderung von Kindertages-
einrichtungen sowie Tagespflegestellen 
nochmals um 10 Mio. Euro jährlich auf 
nunmehr 70 Mio. Euro aufgestockt wor-
den. Investitionen für die erweiterte und 
verbesserte Betreuung von Kindern unter 
drei Jahren sollen vorgezogen und die 
bereitstehenden Mittel von 46 Mio. Euro 
auf 60 Mio. Euro aufgestockt werden. Die 
Finanzierung der Kinderbetreuung wollen 
wir einfacher und transparenter gestalten. 
So hilft das Land den Kommunen, den 
vorhandenen Bedarf sicherzustellen, und 
es ermöglicht eine Erfüllung des künftigen 
Rechtsanspruchs. 
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Ich habe lange in einer kleinen Gemeinde 
gelebt und weiß um den Wert von Nähe, 
Miteinander und persönlichem Kennen. 
Es ersetzt aber nicht, dass Menschen 
über Dinge, die ihr Leben unmittelbar be-
treffen (Kita, Schule, Altersheim), selbst 
entscheiden können. In vielen kleinen 
Gemeinden gibt es aber nicht mehr viel zu 
entscheiden bzw. die Entscheidungen 
sind in Zwischengremien ausgelagert. 
Insofern halte ich eine Reform für er-
forderlich - nicht als Spardose für die 
Landeskasse, sondern um ein mehr an 
Demokratie zu bekommen. Zusammen-
schlüsse sollen freiwillig erfolgen, die 
Fusionsprämie wird um 100.000 € 
aufgestockt, wenn eine hauptamtliche 
Verwaltung entfällt. Eingespartes Geld 
sollen die Kommunen behalten!
Wenn Gemeinden ihren Status quo er-
halten wollen: OK. Dann sollen die Amts-
ausschüsse aber direkt gewählt werden, 
damit die Entscheidungen über kommu-
nale Belange demokratisch legitimiert 
sind. 

Ob die Kapazitäten 2013 ausreichen, weiß 
zurzeit keiner. Aber wir sind gemeinsam in 
der Pflicht, den Rechtsanspruch zu er-
füllen. Die Grünen wollen die Gelder, die 
durch die so genannte demographische 
Rendite frei werden, mindestens bis 2015 
im Bildungssystem lassen. Die Bedarfe 
sind aber überall so groß, dass ich nicht 
weiß, ob sich ein zusätzlicher Ausbau von 
Kita-Plätzen damit bezahlen ließe.
Grundsätzlich muss aber über eine hö-
here Beteiligung des Bundes verhandelt 
werden. Wir werden uns vor allem dafür 
einsetzen, dass die Länder die Mittel, die – 
unsinniger Weise - als Betreuungsgeld 
gezahlt werden sollen, unterschiedlich 
verwenden können. In Schleswig-Holstein 
könnte dieses Geld – rund 30 - 50 Mio. € – 
dann für den Krippenausbau ausgegeben 
werden. Außerdem könnte im ländlichen 
Raum die Kinderbetreuung durch Mittel 
aus den Europäischen Strukturfonds fi-
nanziert werden. 

Bei allen Forderungen nach größeren 
Verwaltungseinheiten hat die Schleswig-
Holsteinische Gemeindestruktur auch 
viele Vorteile, auf die wir nicht ohne 
weiteres verzichten sollten. Sie schafft 
mehr Identität für die Bürgerinnen und 
Bürger und bewirkt damit ein großes 
ehrenamtliches Engagement. Nicht auch 
zuletzt dadurch arbeiten diese Verwaltun-
gen äußerst kostengünstig. 
Der bislang hohe Leistungsstandard ist 
aber nur zu halten, wenn es gelingt, gut 
ausgebildeten und motivierten Nach-
wuchs zu gewinnen und zu halten, aber 
auch die Erfahrungen und die Motivation 
älterer Mitarbeiter zu nutzen und sie am 
technischen und sozialen Fortschritt zu 
beteiligen. Effizienz und Effektivität errei-
chen wir letztlich nur durch den konse-
quenten Einsatz von E-Government und 
den Aufbau von „Front- und Backoffice“ – 
Bereichen, um die Dienstleistungs- und 
Serviceorientierung sicherzustellen.

Seit die FDP in Regierungsverantwortung 
ist, wurden trotz der katastrophalen Haus-
haltslage des Landes erhebliche Anstren-
gungen unternommen, den Krippenaus-
bau voranzutreiben. Die Landesmittel 
dafür wurden um 14 Mio. EUR auf 
insgesamt 60 Mio. EUR erhöht. Weiterhin 
werden die Betriebskostenzuschüsse von 
Landesseite bis 2013 auf rund 23,5 Mio. 
EUR gesteigert und die Förderkondi-
tionen erheblich verbessert. Durch diese 
Maßnahmen konnte ein klarer Zuwachs 
bei der Betreuungsquote erreicht werden. 
Schleswig-Holstein liegt damit erstmals 
über dem Durchschnitt der westlichen 
Bundesländer. Durch den Rückgang der 
Anzahl der Kinder zwischen drei und 
sechs Jahren und dem damit verbun-
denen Wegfall von Gruppen können in 
vielen Kindertagesstätten Kapazitäten für 
neue Krippenplätze geschaffen werden, 
um ein ausreichendes Angebot für die 
wachsende Nachfrage von jungen Fami-
lien sicherzustellen.

Die heutige kommunale Situation in 
Schleswig-Holstein mit gut 1100 Gemein-
den ist ein Relikt vergangener Jahrhun-
derte. Viele amtsangehörige Gemeinden 
können häufig ihre Aufgaben nicht mehr 
allein wahrnehmen. Ihre kleinteiligen 
Strukturen entsprechen keinesfalls mehr 
den heutigen Anforderungen.
Auf kommunaler Ebene, in den Gemein-
den, werden Entscheidungen getroffen, 
die die Bürgerinnen und Bürger direkt und 
unmittelbar betreffen. Umso wichtiger ist 
eine leistungsfähige und moderne  
kommunale Struktur mit entscheidungs-
kompetenten Gemeinden. Der SSW 
fordert deshalb weiterhin eine Gemein-
degebiets- und Strukturreform.
Der SSW will, dass Gemeinden mit einer 
Größe  von mindesten 8.000 Einwohnern 
ihre Bürgerinnen und Bürger kompetent 
und eigenverantwortlich beraten und 
bedienen können. Deshalb fordern wir, die 
heutigen Ämter zu leistungsfähigen Ge-
meinden zu machen. 

Die vorschulische Bildung in den Kinder-
gärten ist ungemein wichtig für die weitere 
Entwicklung der Kinder und muss des-
halb besonders für sozial schwache 
Familien zugänglich sein. Langfristig ist es 
das bildungspolitische Ziel des SSW, 
dass Kinderbetreuung kostenfrei sein 
muss. Vor dem Hintergrund der großen 
finanziellen Probleme des Landes und der 
Kommunen sind wir hiervon jedoch noch 
sehr weit entfernt. 
Land und Bund müssen die Kommunen 
finanziell unterstützen, damit der gefor-
derte Ausbau der Betreuungsplätze für 
unter Dreijährige bis 2013 geschafft 
werden kann. Die Kommunen sind alleine 
nicht finanziell in der Lage, dieses Ziel zu 
schaffen. Der SSW lehnt daher das Be-
treuungsgeld für Eltern ab und fordert, 
dass diese Gelder für den Ausbau von 
Kinderkrippenplätzen verwendet werden. 
Nicht zuletzt muss der Personalschlüssel 
in den Einrichtungen verbessert werden, 
um die Qualität der frühkindlichen Bil-
dung zu erhöhen.

Anke Spoorendonk, SSW Günther Hildebrand, FDP
Dr. Robert Habeck, 
Bündnis 90/Die Grünen
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3. Finanzen
Das Land nimmt den Kommunen seit 
2007 jedes Jahr 120 Mio. Euro aus den 
ihnen eigentlich zustehenden Mitteln 
weg („Eingriff in den Finanzaus-
gleich“). Das hat die Verschuldung der 
Kommunen erhöht und die Investitions-
kraft gesenkt. Wie lange soll das noch 
so bleiben? Welche Ideen haben Sie, 
um die Finanzkraft der Kommunen 
nachhaltig zu stärken? Werden die 
Bürger die Schuldenbremse in der Lan-
desverfassung durch schlechtere Infra-
struktur in den Gemeinden spüren?

4. „Meine Botschaft an die schleswig-
holsteinischen Gemeinden“

Es ist nicht die Schuldenbremse, die zu 
einer Verschlechterung öffentlicher Leis-
tungen führen wird, sondern vielmehr die 
hohe Last an Altschulden und wachsen-
den Sozialkosten, die es erschwert, 
kommunale Pflichtaufgaben schon heute 
angemessen wahrzunehmen. Unser Ziel 
ist es, dass nicht nur das Land Schleswig-
Holstein, sondern auch seine Kommunen 
über dauerhaft ausgeglichene Haushalte 
verfügen. Die CDU hat mit der kommu-
nalen Haushaltskonsolidierungshilfe 
auch Verantwortung für die am stärksten 
verschuldeten Kommunen übernommen 
und ihnen ein Angebot zur Haushalts-
konsolidierung bereitet. Weiterhin hat die 
CDU dafür gesorgt, dass die Kommunen 
von steigenden Soziallasten wie der 
Grundsicherung im Alter oder durch das 
Bildungspaket entlastet werden, in dem 
der Bund diese übernimmt. 

Wir wollen unser Land zukunftsfest 
machen. Zusammen mit den Kommunen 
werden wir die Verwaltung moderner und 
kostengünstiger organisieren. Vieles 
haben wir in den vergangenen Jahren 
erreicht. Wir konnten die Amtsverwal-
tungen leistungsfähiger und effizienter 
gestalten und den Kommunen bei der 
Konsolidierung ihrer Haushalte helfen. 
Gleichwohl stellen wir fest, dass noch zu 
oft Doppelstrukturen fortbestehen. In 
einer neuen Initiative wollen wir darum 
eine klarere Aufgabenabgrenzung zwi-
schen Landes- und Kommunalverant-
wortlichkeiten vornehmen. Wir setzen auf 
eine Partnerschaft mit den Kommunen 
und wollen dies in einem Zukunftsvertrag 
verankern. Eine neue Debatte über Ge-
bietsreformen auf Kreis- oder Gemeinde-
ebene wird es mit der CDU nicht geben. 
Wir können uns stattdessen neue Anreize 
für freiwillige kommunale Kooperationen 
und Zusammenschlüsse vorstellen. Wir 
setzen vor allem auf die Kompetenz der 
Menschen vor Ort. 

Die nächste Landesregierung wird auch 
deshalb schrittweise den Eingriff in den 
kommunalen Finanzausgleich zurück-
führen, um Kommunen in diesem 
wichtigen Aufgabenfeld handlungs-
fähiger zu machen. Keine Frage: Dies wird 
den Landeshaushalt zusätzlich belasten. 
Aber eine „Sanierung“ der Landes-
finanzen um den Preis der Schwächung 
der Kommunen ist keine Konsolidierung 
des Haushaltes, sondern nur Ergebnis-
kosmetik. Land und Gemeinden brau-
chen verbindliche und partnerschaftliche 
Vereinbarungen, wie sie gemeinsam und 
nicht gegeneinander ihre Haushalte wie-
der ins Lot kriegen. 

Landespolitik der Zukunft wird nur erfolg-
reich sein, wenn sie begreift, dass sie 
gemeinsam mit den Gemeinden Antwor-
ten auf die Fragen unserer Zeit erarbeiten 
muss. Die Menschen unseres Landes 
leben in unseren Gemeinden. Dort und 
nur dort erleben sie, wie stark oder wie 
schwach Schleswig-Holstein ist. Ich will 
ein starkes Schleswig-Holstein. Mit 
starken Gemeinden.

Torsten Albig, SPDJost de Jager, CDUFragen des SHGT

Die Spitzenkandidaten und Vertreter der 
Landtagsparteien beantworten Fragen des SHGT:
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Die Schuldenbremse ist ausdrücklich 
richtig. Sie ist aber nicht durch Sparen 
allein einzuhalten. Deshalb wäre es 
unredlich, zuzusagen, den Eingriff in den 
KFA rückgängig zu machen - die Rech-
nung von Herrn Albig, wie er durch 
Stellen- oder Aufgabenabbau von 25% 
120 Mio. € kompensieren will, ist mir 
schleierhaft.
Möglich ist eine Aufstockung des KFA nur 
durch höhere Steuern (wie bei der von uns 
geforderten und nun umgesetzten 
Erhöhung der Grunderwerbsteuer) als 
auch durch ein nachhaltiges wirtschaft-
liches Wachstum. 
Wir setzen uns für eine Weiterentwicklung 
der Gewerbesteuer zu einer kommunalen 
Wirtschaftssteuer und für eine Reform der 
Grundsteuer ein. Das Konnexitätsprinzip, 
das wir zu Regierungszeiten in der Lan-
desverfassung verankert haben, muss 
auch auf Bundesebene eingeführt wer-
den: Wenn der Bund den Kommunen 
neue Aufgaben zuweist, soll er sie auch 
bezahlen.

Die Grünen haben in den vergangenen 
Jahren eigene, durchgerechnete Haus-
halte vorgelegt. Sie waren zwar nicht 
rosiger als die der Landesregierung. 
Jedoch haben wir auf Basis dessen, was 
finanzierbar ist, die Prioritäten deutlich 
anders gesetzt: auf die Stärkung der 
Bildung als Grundstein für individuelle 
Freiheit und gesellschaftlichen Zusam-
menhalt, eine Ökologisierung der Wirt-
schaft und auf eine ernsthaft nachhaltige 
Politik, auch bei den Finanzen. Dabei 
möchten wir die finanzielle Situation der 
Gemeinden nach Möglichkeit verbessern 
(Stichworte: Gewerbesteuer, Grund-
erwerbsteuer, Verwendung der Betreu-
ungsgelds, EU-Mittel s. o.). Mein Ziel ist 
es, Schleswig-Holstein – trotz Schul-
denbremse – zu gestalten. Dafür braucht 
es vor allem einen neuen Politikstil: mehr 
Transparenz und Verständigung mit den 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Ak-
teuren über den Kurs, den unser Land 
nehmen soll. 

Die CDU/FDP-Regierung hat mit der 
Verankerung der Schuldenbremse in der 
Verfassung die Haushaltskonsolidierung 
als Priorität festgelegt und wird zu deren 
Einhaltung kurzfristig auf die von der 
großen Koalition beschlossene Entnahme 
von 120 Mio. EUR nicht verzichten 
können. Gleichzeitig ist uns die ange-
spannte Situation der Kommunen be-
kannt. Deshalb haben wir jetzt u.a. mit 
dem Gesetz zur Konsolidierung kommu-
naler Haushalte die Möglichkeit zusätz-
licher Finanzhilfen für Not leidende Kom-
munen geschaffen. Das Land wendet 
allein dafür zusätzlich 15 Mio. EUR auf. 
Gleichzeitig erhalten die Kommunen 
durch die Erhöhung der Grunderwerbs-
steuer jährlich zusätzlich über 15 Mio. 
EUR, außerdem 2012 1,7 Mio. EUR für die 
Schulsozialarbeit, und durch die Über-
nahme der Grundsicherung im Alter durch 
den Bund werden die Schleswig-Hol-
steinischen Kommunen ab 2014 zusätz-
lich um jährlich 110 Mio. EUR entlastet. 

Demokratie beginnt in der Gemeinde. 
Das Kommunalverfassungsrecht muss 
genug Raum und Anreiz geben, in allen 
Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft mitzuwirken. Viele Reformvorste-
llungen, für die die FDP Schleswig-Hol-
stein seit langem im Sinne einer besseren 
Bürgerbeteiligung eingetreten ist, sind im 
Laufe der  letzten Jahren in Schleswig-
Holstein verwirklicht worden bzw. werden 
durch die aktuelle Novellierung der Kom-
munalverfassung in vielen Bereichen 
umgesetzt. Wir wollen ein Höchstmaß an 
unmittelbarer Demokratie, größtmög-
liche Transparenz kommunaler Entschei-
dungen und eine gerechte Beteiligung 
aller politischen Kräfte. Die ehrenamt-
lichen Gemeindevertreter sind ein wert-
volles Glied in dieser Kette. Wir bedanken 
uns bei allen ehrenamtlich tätigen Men-
schen im Land und appellieren an die 
Gemeinden, dieses wertvolle Gut zu 
schätzen, zu hegen, zu pflegen und ge-
zielt zu fördern.

Die finanzielle Lage der kommunalen 
Ebene ist ohne Zweifel bedrohlich. Den 
Eingriff in den kommunalen Finanzaus-
gleich hat der SSW immer als absolut 
ungerechtfertigt kritisiert. Aus diesem 
Grund fordern wir eine schrittweise Rück-
nahme dieser völlig unangemessenen 
Maßnahme. Eine jährliche Reduzierung 
um 20 Millionen Euro ist aus Sicht des 
SSW angemessen und praktikabel. Auf 
diesem Weg kann der ungerechtfertigte 
Eingriff in 6 Jahren abgewickelt und die 
finanzielle Situation der Kommunen stabi-
lisiert werden.
Durch diesen Schritt, verbunden mit einer 
Gemeindegebietsreform, würden die 
Kommunen die Luft zum Atmen be-
kommen, die sie für die Erledigung ihrer 
Aufgaben brauchen. Voraussetzung hier-
für ist auch, dass in den Finanzbe-
ziehungen zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen ein eindeutiges und ver-
bindliches Konnexitätsprinzip verankert 
wird. Hiermit verbindet der SSW die 
Hoffnung, dass die negativen infrastruk-
turellen Auswirkungen durch die Schul-
denbremse so weit wie irgend möglich 
abgemildert werden können.

Land und Kommunen müssen zu einer 
echten Partnerschaft zurückfinden. Für 
das Land sind leistungsfähige Kommu-
nen unverzichtbar. Sie müssen daher in 
die Lage versetzt werden, die ihnen 
zugeteilte Verantwortung für öffentliche 
Aufgaben eindeutig und transparent 
wahrnehmen zu können. So lässt sich 
sicherstellen, dass die Bürgerinnen und 
Bürger eine transparente und service-
orientierte öffentliche Verwaltung bekom-
men.
Über unverzichtbare Aufgaben der Da-
seinsvorsorge hinaus muss den Kom-
munen jedoch auch ein gestalterischer 
Spielraum erhalten bleiben. Aus diesem 
Grund dürfen Zuständigkeiten und Ver-
antwortlichkeiten nicht länger hin und her 
geschoben werden. Dabei muss klar sein, 
dass das strukturelle Defizit des einen 
nicht auf Kosten der Finanzsituation des 
anderen gelöst werden darf. Durch ein 
solches partnerschaftliches Verhältnis 
können wir die großen Gestaltungs-
potentiale vor Ort nutzen und dabei das 
Fundament unserer Demokratie stärken. 

Anke Spoorendonk, SSW Günther Hildebrand, FDP
Dr. Robert Habeck, 
Bündnis 90/Die Grünen
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Die Delegiertenversammlung des Schles-
wig-Holsteinischen Gemeindetages fand 
am 11.11.2011 in Nortorf statt. Im nicht-
öffentlichen Teil begrüßte Landesvor-
sitzender Bürgermeister Michael Koch, 
Malente, die Anwesenden. 
Amtsvorsteher Kaack berichtete in sei-
nem Grußwort über das seit fünf Jahren 
bestehende Amt Nortorfer Land. Im Zuge 
der Verwaltungsstrukturreform war die 
Stadt Nortorf zum 1.1.2007 dem bis-
herigen Amt Nortorf-Land beigetreten. Im 
Amtsbereich, der nun aus 16 Gemeinden 
und einer Stadt besteht, werden rd. 
18.000 Ew. betreut. Er lobte die hervor-
ragende Zusammenarbeit zwischen dem 
hauptamtlichen Amt und den ehrenamt-
lichen Bürgermeistern und stellte sie als 
vorbildlich dar.

Bericht über die Delegierten-
versammlung 2011

munalen Landesverbänden ausgehan-
delte Schulbau-Sonderprogramm hätten 
die schleswig-holsteinischen Kommunen 
in kürzester Zeit 1226 Maßnahmen mit 
einem Investitionsvolumen von über 424 
Millionen € geplant und beschlossen. Es 
sei außerdem gelungen, das Land zu 
einer Erhöhung der Betriebskosten-
förderung für die Kinderbetreuung um 10 
Millionen von 60 auf 70 Millionen € zu be-
wegen. Außerdem konnte erreicht wer-
den, dass die Schulsozialarbeit erstmals 
im Schulgesetz verankert worden ist und 
das Land die Schulsozialarbeit in den 
Jahren 2011 und 2012 mit insgesamt 2,5 
Millionen € fördere. Nach intensiven Dis-
kussionen und Stellungnahmen des 
SHGT konnte hinsichtlich der Amts-
ordnung ein Kompromiss erzielt werden, 
der weitgehend auf dem Katalogmodell 
des SHGT beruht. Die Übertragung von 
Selbstverwaltungsaufgaben auf die Äm-
ter werde also weiterhin, wenn auch in 
eingeschränktem Rahmen, möglich sein. 
Zumindest sei die ursprünglich ange-
dachte Streichung von § 5 Amtsordnung 
obsolet. Der im Juli vom Kabinett be-
schlossene Gesetzentwurf liege inzwi-
schen dem Landtag zur Entscheidung 
vor. Herr Bülow dankte an dieser Stelle für 
die intensiven Diskussionen, die im 
Landesvorstand, in den Kreisverbänden 
und vor Ort in den Ämtern geführt worden 
seien und am Ende zu einer großen Ge-
schlossenheit mit einem gemeinsamen, 
guten Ergebnis für alle geführt habe.

Als großen Erfolg auf Bundesebene führte 
er die Übernahme der Grundsicherungs-
kosten durch den Bund an. Diese schritt-
weise Entlastung bedeute für die Schles-
wig-Holsteinischen Kommunen eine zu-
sätzliche Nettoentlastung von 50 Millio-
nen € in 2012, rund 110 Millionen € in 2013 
und ca. 165 Millionen € ab 2014. Da das 
politische Ziel eine Entlastung aller Kom-
munen gewesen sei, mahnte er nun eine 
Diskussion in den Kreisen darüber an, wie 
die Entlastung durch eine Senkung der 
Kreisumlage zwischen den Kreisen und 
den kreisangehörigen Kommunen auf-
geteilt wird und versprach die Unter-
stützung der Kreisverbände bei dieser 
Diskussion mit Fakten und Argumenten.
Er schloss seinen Situationsbericht mit 
einem herzlichen Dank an die Mitglieder 
des Landesvorstandes, die Kreisge-
schäftsführer und nicht zuletzt die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle, die im Jahr 2011 einen 
besonders hohen Arbeitsanfall hätten 

bewältigen müssen, da der SHGT in 
diesem Jahr die Federführung in der 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Landesverbände gehabt habe.

Anschließend stellte Amtsdirektor Lem-
brecht den Rechnungsprüfungsbericht 
vor, der einstimmig angenommen wird. 
Danach erläuterte Amtsdirektor Rieger 
den Verbandshaushalt 2012. Er betonte 
dabei, dass der Gemeindetag stets nur 
die wirklich notwendigen Mittel einplane 
und ausgebe und schloss mit einem 
herzlichen Dank an seinen Vorgänger im 
Amt, Lutz Altenwerth, für die gute Arbeit in 
den Vorjahren.

Der Landesvorsitzende schloss dann den 
nichtöffentlichen Teil der Sitzung mit 
einem besonderen Dank an die aus-
stellenden Firmen, die zur Finanzierung 
der Delegiertenversammlung ganz erheb-
lich beigetragen haben, nämlich
Kohlhammer Deutscher Gemeindeverlag
Provinzial Versicherungen
mediaprint WEKA info verlag GmbH
GVV-Kommunalversicherung 
Schleswig-Holstein Netz AG
BVB-Verlagsgesellschaft mbH
GeKom GmbH.

Im sich daran anschließenden öffent-
lichen Teil der Delegiertenversammlung 
begrüßte der Landesvorsitzende die 
Gäste. Anschließend führte der Landes-
vorsitzende die Ehrungen durch. Wegen 
der Vielzahl der zu ehrenden Bürger-
meister, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges 
Jubiläum begehen konnten, würden 
diese Ehrungen erneut in den Kreisver-
bänden durchgeführt. 
Der Landesvorsitzende konnte die Aus-
zeichnung mit der Ehrennadel der 
Schleswig-Holsteinischen Gemeinden in 
diesem Jahr 3 Mal vergeben. Mit der 
Ehrennadel der Schleswig-Holsteini-
schen Gemeinden sollen Persönlich-
keiten innerhalb oder außerhalb der kom-
munalen Familie ausgezeichnet werden, 
die durch ihre herausragende Leistung 
ganz besondere Verdienste um die Ge-
meinden erworben haben. Die Kommu-
nalpolitiker in den Gemeinden zeichnen 
sich durch große Treue und Konstanz aus. 
Dies zeigt sich in den Jubiläen, die wir mit 
unseren Bürgermeistern und Amtsvor-
stehern immer wieder feiern können. In 
diesem Jahr waren drei ganz besonders 
seltene Jubiläen zu würdigen, die mit 
besonderen Verdiensten um die kommu-
nale Verwaltung in Schleswig-Holstein 
verbunden sind. 
Die Ehrennadel erhielten in diesem Jahr 
Amtsvorsteher Claus Hopp, Bürger-

Ute Bebensee-Biederer, stellv. Geschäftsführerin des SHGT

1 Eine ergänzte Version des Situationsberichts ist in 
diesem Heft auf S. 2 ff. abgedruckt.

Zu Ehren der im abgelaufenen Jahr 
Verstorbenen bat der Landesvorsitzende 
die Delegierten um eine Schweigeminute. 
Stellvertretend für alle erinnerte er dabei 
besonders an den im Juni im Alter von nur 
56 Jahren verstorbenen Bürgermeister 
Gerd Baumgarten aus Schellhorn, der 
Mitglied im Zweckverbandsausschuss 
und im Bau-, Planungs- und Umweltaus-
schuss des Landesverbandes gewesen 
war. 

1In seinem Situationsbericht  informierte 
Landesgeschäftsführer Jörg Bülow über 
die wesentlichen Themen des abgelau-
fenen Jahres: Die Kommunen hätten sich 
als ein wichtiger Wirtschaftsmotor in 
Schleswig-Holstein erwiesen. Durch das 
Konjunkturpaket II und das von den kom-

Amtsvorsteher Kaack
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Verleihung der Ehrennadel: Landesvorsitzender Koch, Bürgermeister Steffen, Amtsvor-
steher Hopp, Bürgermeister Tesch, Landesgeschäftsführer Bülow, 2. stellv. Landes-
vorsitzender Berlau, stellv. Landesvorsitzender Schumacher

Podiumsdiskussion mit Carsten Kock (l.): Jost de Jager, Torsten Albig, 
Dr. Robert Habeck, Günther Hildebrand und Anke Spoorendonk (vlnr)

meister Otto Steffen und Bürgermeister 
Udo Tesch.
Seit 40 Jahren ist Herr Claus Hopp 
Amtsvorsteher des Amtes Bokhorst-
Wankendorf. Bürgermeister Otto Steffen 
ist seit 45 Jahren Bürgermeister der 
Gemeinde Wendtorf, Bürgermeister Udo 
Tesch konnte sein 45-jähriges Dienst-
jubiläum in der Gemeinde Heidgraben 
feiern -  dies sind seltene Jubiläen, die für 
jahrzehntelangen großen Einsatz für das 
Wohl der Gemeinde und der Allge-
meinheit stehen. Landesvorsitzender 
Koch bezeichnete in der Laudatio das 
Engagement der drei Geehrten als ein 
leuchtendes Beispiel dafür, wie kommu-
nale Selbstverwaltung durch den hohen 
persönlichen Einsatz ehrenamtlicher 
Kommunalpolitiker verwirklicht werden 
könne.

Danach hieß der Landesvorsitzende die 
Teilnehmer der Podiumsdiskussion herz-
lich willkommen: Die Spitzenkandidaten 
der kommenden Landtagswahl, Jost de 
Jager (CDU), Torsten Albig (SPD) und Dr. 
Robert Habeck (BÜNDNIS 90/Die 
Grünen) sowie MdL Günther Hildebrand 
(FDP) und MdL Anke Spoorendonk (SSW) 
als Vertreter weiterer Landtagsparteien. 
Unter der Moderation von Carsten Kock 
trugen sie ihre Positionen zur Landtag-
wahl 2012 vor und diskutierten mit den 
Delegierten über die Verwaltungsstruktur, 
die kommunalen Finanzen und den Aus-

2bau der Kinderbetreuung.

Sehr geehrter Damen und Herren
liebe Mitglieder und Gäste des Schleswig-
Holsteinischen Gemeindetages,
wir hatten heute die spannende Gelegen-
heit, den künftigen Ministerpräsidenten 
Schleswig-Holsteins zu hören. Wir wissen 
nur noch nicht, wer von ihnen es wird.
Sehr geehrte Frau Spoorendonk, 
sehr geehrte Herren,
Wir danken Ihnen sehr herzlich dafür, dass 
sie sich heute bei den schleswig-holstei-
nischen Gemeinden präsentiert haben. 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
Wir werden uns auch nach der Landtags-
wahl an ihre Aussagen erinnern und wer-
den Sie beim Wort nehmen. In welcher 

Funktion auch immer Sie uns in 2012 
begegnen: wir freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit mit Ihnen und werden 
dabei weiter konstruktiv, mit Ideen, aber 
auch mit Entschlossenheit die Interessen 
der Gemeinden vertreten.
Lieber Herr Kock,
Sie haben die Diskussion souverän und 
mit Humor geleitet und damit für einen 
erfolgreichen Nachmittag gesorgt. Vielen 
Dank für Ihren Einsatz! 
Liebe Gäste,
Ihnen allen danke ich für Ihre Teilnahme 
und Ihr Interesse am heutigen Tage.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt alles Gute 
für den Rest des kommunalpolitischen 

Jahres, eine erholsame Weihnachtszeit 
und viel Glück und Erfolg im Jahre 2012.
Kommen Sie gut nach Hause. Die Dele-
giertenversammlung 2011 des Schles-
wig-Holsteinischen Gemeindetages ist 
geschlossen.

Schlusswort für die Delegierten-
versammlung 2011
Werner Schumacher, stellv. Landesvorsitzender

2 Eine Zusammenfassung der Statements befindet 
sich in der Tabelle auf S. 10 ff.

Stellv. Landesvorsitzender Schumacher 
schließt die Delegiertenversammlung 2011
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Vor fünf Jahren entstanden in Dänemark 
aus 271 Gemeinden 98 neue Kommunen, 
wobei die Durchschnittsgröße der Kom-
munen von knapp 20.000 auf 55.000 
Einwohner stieg. Ziel der Gebiets- und 
Verwaltungsreform war es, Aufgaben ein-
deutig zuzuordnen und durch größere 
Einheiten Einsparungen zu erreichen. In 
Nordschleswig wurde die Anzahl der 
Kommunen von 23 auf 4 reduziert (siehe 
Tabelle 1).

Fünf Jahre nach der dänischen 
Kommunalreform
– aus Sicht der deutschen Minderheit
Harro Hallmann, Kommunikationschef, Bund Deutscher Nordschleswiger

Die neuen Kommunen sind heute in 
Dänemark für fast alle Bereiche verant-
wortlich, wo der Bürger öffentliche Leis-
tungen erwartet; unter anderem für 
Kindergärten und Schulen, Seniorenbe-
treuung, Büchereien und Kultur, den 
sozialen Bereich, Natur, Umwelt und 
Planung (siehe Graphik 1).
Ausgenommen sind Krankenhäuser und 
klassische Staatsaufgaben (Polizei, Ge-
richte, Militär).
Neuere Forschung zeigt, dass Einspa-
rungspotentiale in der Verwaltung der 
Fusionskommunen tatsächlich realisiert 
werden konnten, wenn auch in weit ge-
ringerem Umfang als erwartet. Gleich-
zeitig aber sinkt das Vertrauen der Bürger 
in die Politiker der neuen Kommunen, ins-
besondere bei den Bürgern, die vorher 
Teil der kleinsten Kommunen waren. Fragt 
man die Bürger, liegt das geringere Ver-
trauen nicht daran, dass die Politiker als 
weniger kompetent oder aufrichtig ange-
sehen werden, sondern daran, dass sie 
weniger offen sind für die Standpunkte 
und Meinungen der Bürger.

Seit dem 1. Januar 2007 gibt es statt 14 
Ämtern (die etwa den deutschen Kreisen 
entsprachen) 5 Regionen, deren wich-
tigste Aufgabe der Gesundheitsbereich 
und insbesondere die Krankenhäuser 
sind. Auf diesen Bereich entfielen 2010 
insgesamt 92 Prozent der regionalen Be-
triebsmittel. Im Gegensatz zu den Kom-
munen haben die Regionen keine eige-
nen Steuereinnahmen.

Tabelle 1:    Die neuen Kommunen in Nordschleswig

Kommune Einwohner Haushalts Ausgaben Anzahl der 
(1. Januar  volumen      € je   Fusions-
    2011)           (Ausgaben,       Einwohner        kommunen

           Mio. €, 2010)
 

Sonderburg   76.193     440     7.844        7

Apenrade   59.795     547     7.185        5

Hadersleben   56.117     297     7.517        3

Tondern   39.464     433     7.236        6

Nordschleswig  231.569   1.717     7.415      21*

Flensburg  88.502**     258     2.915        -

Anmerkungen: *Zwei Kommunen fusionieren nach Norden: Christiansfeld mit Kolding 
und Rödding mit Vejen. Die Situation in Christiansfeld wurde weiter kompliziert durch 
Referenden, die dazu führten, dass die Gemeinden Fjelstrup, Bjerning und Hjerndrup 
sich mehrheitlich für eine Zugehörigkeit zu Hadersleben entschieden- ** 31. Dezember 2009, 

Graphik 1: Kommunale Nettobetriebsausgaben 
2010, verteilt auf Aufgaben
Quelle: Nyt fra Danmarks Statistik, 
nr. 233, 17. maj 2011.

Rücksichtnahme auf deutsche 
Minderheit
Die deutsche Minderheit und ihre etwa 
15.000 Mitglieder fürchteten, dass durch 
die Entwicklung zu größeren Einheiten 
ihre deutlich kleineren Kindergärten und 
Schulen in Gefahr kommen könnten. Die-
ser Sorge trat der damalige Innenminister 
Lars Løkke Rasmussen in einem Schrei-
ben vom 10. März 2005 entgegen: „Die 
Regierung wird – wenn nötig durch Son-
derbestimmungen – einen großen Einsatz 
leisten, um die Weiterführung der kultu-
rellen und sozialen Arbeit der deutschen 
Minderheit zu sichern – auf einer Grund-
lage, die die Qualität der Arbeit nicht ver-
ringert.“
Diese Aussage und die positive Einstel-
lung der dänischen Regierung trugen 
dazu bei, auftauchende Probleme zu 
lösen. So gilt seit dem dänischen Haus-
haltsgesetz für 2011, dass die Zuschüsse 
für die Schulen der deutschen Minderheit 
von 75 auf 100 Prozent der öffentlichen 
Schülerkostensätze erhöht werden. Ent-
sprechende Lösungen konnten bisher 
ebenfalls im kommunalen Bereich für die 
Kindergärten der deutschen Minderheit 
gefunden werden, so dass Kindergärten 
flächendeckend erhalten werden konnten 
(siehe Karte).

Politische Vertretung
Am schwierigsten gestaltete sich die 
Lösung der politischen Vertretung. Erst 
musste die deutsche Minderheit Politik 
und Verwaltung in Kopenhagen davon 
überzeugen, dass größere Einheiten und 
damit auch weniger zu wählende Vertreter 
es der Minderheit erschweren würden, 
mittels der  Schleswigschen Partei (SP) 

politisch vertreten zu 
werden. Erst dann 
konnten für alle Sei-
ten akzeptable Mo-
delle entwickelt wer-
den, wobei es der 
deutschen Minder-
heit wichtig war, 
weiterhin Kraft eige-
ner Stimmen vertre-
ten zu werden.
Schließlich einigte 
man sich auf eine 
Sonderregelung be-
stehend aus zwei 
Teilen. In den vier 
neuen Kommunen 
Nordschleswigs wur-
de die Mandatszahl 
der Stadträte ge-
setzlich auf 31 fest-
gesetzt. Darüber hin-
aus wurde beschlos-
sen, dass die Schles-

wigsche Partei – falls sie kein Mandat, 
aber mindestens 25 Prozent der Stimmen 
des billigsten Mandates erreicht – ein 
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Mandat ohne Stimmrecht im Stadtrat er-
hält. Ob es sinnvoll sei, ohne Stimmrecht 
vertreten zu sein, wurde intern lange dis-
kutiert. Es hat sich aber gezeigt, dass eine 
Vertretung im Stadtrat auch ohne Stimm-
recht Einfluss – selten aber finanzielle 
Vorteile – bringt.
Bei den ersten Kommunalwahlen nach 
der Reform am 15. November 2005 er-
reichte die Schleswigsche Partei Mandate 
in allen vier neuen Kommunen (siehe 
Tabelle 2). In Sonderburg konnte die SP 
als Zünglein an der Waage sogar 
besonders großen Einfluss und unter an-
derem auch den Vorsitz im Kulturaus-
schuss erringen. In Hadersleben erreichte 
die SP ein Mandat über die 25-Prozent-
Regel und somit erstmals seit 25 Jahren 
ein Mitspracherecht im Stadtrat. Bei den 
Wahlen vier Jahre später konnte das Er-
gebnis noch gesteigert werden, in dem 
ein zusätzliches Mandat in Tondern er-
langt wurde. Zudem konnte das Zusatz-
mandat ohne Stimmrecht in ein Mandat 
mit Stimmrecht umgewandelt werden.
Die Schleswigsche Partei kandidiert nicht 
bei den Regionalwahlen, weil ein Mandat 
dort stimmenmäßig bisher nicht erreich-
bar ist. Dafür ist die deutsche Volksgruppe 
über einen Sprecher im Wachstumsforum 
der Region Syddanmark vertreten. Zu den 

Karte: Einrichtungen der deutschen Minderheit in Nordschleswig (2011)

Tabelle 2: Mandate und Stimmen der Schleswigschen Partei in Nordschleswig, Wahlperiode 

2002-2005 2006-2009 2010-2013

Sønderjyllands Amt/Amt Nordschleswig 1 Mandat -

Kommune Tingleff 3 Mandate -

Kommune Apenrade 1 Mandat 2 Mandate 2 Mandate

Kommune Tondern 1 Mandat 1 Mandat 2 Mandate

Kommune Sonderburg - 1 Mandat 1 Mandat

Kommune Hadersleben - 1 Mandat* 1 Mandat

Kommune Lügumkloster 1 Mandat -

Kommune Hoyer 1 Mandat  -

Stimmen 4.368 4.298 5.249 

*Ab 2006 Mandatverteilung in den neuen 4 Großkommunen, in Hadersleben Mandat ohne 
Stimmrecht auf Grundlage der 25-Prozent Regelung.

Aufgaben des Wachstumsforums gehört 
die regionale Wirtschaftsentwicklung.
Während die deutsche Minderheit mit der 
politischen Vertretung nach der Kommu-
nalreform sehr zufrieden ist, könnte die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
besser sein. Das Amt Sønderjylland (bis 
2007 mit etwas 250.000 Einwohnern) war 
vor der Reform auf dänischer Seite 
zentraler Partner für die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit - unter anderem 

über die Region Sønderjylland-Schles-
wig. Diese Aufgabe ist von den neuen 
Kommunen übernommen worden, hat 
aber deutlich an Stellenwert verloren. Die 
deutsche Minderheit vermisst hier ein 
größeres Engagement und auch den Mut 
langfristig Projekte durchzusetzen, die die 
Zukunft der Region positiv beeinflussen 
können, wie zum Beispiel ein gemein-
samer Bahnhof in Grenznähe oder auch 
ein deutsch-dänisches Krankenhaus.
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Der Deutsche Grenzverein besteht seit 
mehr als 90 Jahren. Er ist der älteste 
Grenzverband im Norden Deutschlands 
und wurde 1919 als „Wohlfahrts- und 
Schulverein für Nordschleswig" in Sonder-
burg gegründet. Nach der Volksabstim-
mung im deutsch-dänischen Grenzland 
und der damit verbundenen Abtretung 
Nordschleswigs an Dänemark sah er 
seine Aufgabe darin, deutsche Kultur-
arbeit und Bildungsformen zu erhalten 
und der deutschen Minderheit bei ihrer 
Identitätswahrung zu helfen. Mit wach-
sender Eigenständigkeit der Einrichtun-
gen des Bundes deutscher Nordschles-
wiger verlagerte der Grenzverein seine 
breit gefächerte Kulturarbeit in der Er-
wachsenenbildung und dem Bücherei-
wesen zunehmend auf den Landesteil 
Schleswig. 

Der Deutsche Grenzverein betreibt in 
eigener Verantwortung drei Bildungsstät-
ten, die in diesem Beitrag vorgestellt 
werden sollen, und zwar 
• die Akademie Sankelmark im Aka-

demiezentrum Sankelmark/ Oeversee 
bei Flensburg, 

• die Nordsee Akademie in Leck und 
• die Internationale Bildungsstätte Ju-

gendhof Scheersberg in Quern bei 
Flensburg.

Akademiezentrum Sankelmark
Das Akademiezentrum Sankelmark zählt 
seit 1952 zu den renommierten Bildungs-
einrichtungen Schleswig-Holsteins. Es 

Drei unter einem Dach
Die Bildungseinrichtungen des 
Deutschen Grenzverein e.V.
Christian Lausen, Deutscher Grenzverein e.V.

vereint seit 2011 drei Akademien: Die 
Akademie Sankelmark, die Europäische 
Akademie Schleswig-Holstein und die 
Academia Baltica bieten Seminare, Ta-
gungen und Publikationen zur Region 
Sønderjylland-Schleswig, zum europä-
ischen Einigungsprozess und zur Ge-
schichte und Gegenwart des Ostsee-
raums. 
Das Akademiezentrum Sankelmark liegt 
in einem Landschaftsschutzgebiet direkt 
am Sankelmarker See. Seminar- und 
Gruppenarbeitsräume mit professioneller 
Tagungstechnik stehen ebenso zur Ver-
fügung wie 57 Einzel- und Doppelzimmer 
im skandinavischen Stil. Das moderne 
Restaurant mit einer Kapazität von 100 
Plätzen wartet mit regionaler und inter-
nationaler Küche auf. 
Die Akademie Sankelmark wurde am 29. 
Juni 1952 eröffnet, kaum mehr als ein Jahr 
nach der Grundsteinlegung im Juni 1951. 
Seit nunmehr 60 Jahren versteht sich die 
Akademie als ein Ort „freier, politischer 
und kultureller Auseinandersetzung“ so-
wie als „Brücke zu einer echten Ver-
ständigung der Völker“ – wie es in der 
Gründungsurkunde heißt. Zwei ineinan-
der greifende Zielsetzungen bestimmten 
und bestimmen weiterhin die Bildungs- 
arbeit: Zum einen die Beschäftigung mit 
Geschichte, Kultur und Religion, Literatur 
und bildender Kunst – und somit zugleich 
mit den ethischen Grundlagen und deren 
aktueller Problematik in unserer Gesell- 
schaft. Zum anderen mit der politischen 
Bildung und der Ausgestaltung des demo- 

kratischen Zusammenlebens. Ein beson- 
derer Akzent wird durch Themen mit 
regionalem Bezug gesetzt. Die Tagungen 
und Veranstaltungen der Akademie sind in 
der Regel für alle Interessierten offen. 
Die Europäische Akademie Schleswig-
Holstein ist eine Einrichtung der Erwach- 
senenbildung, die Seminare und Tagun- 
gen zu politischen und kulturellen Themen 
Europas anbietet. Sie veranschaulicht die 
Chancen, die uns das vereinigte Europa 
bietet und wirbt für ein europäisches Be- 
wusstsein. Die Veranstaltungen sind für 
alle Interessierten offen.
Aufgaben und Ziele der 2001 in Lübeck 
gegründeten Academia Baltica sind die 
Verständigung mit den östlichen Nach- 
barn Deutschlands, die Förderung part- 
nerschaftlicher Zusammenarbeit im Ost 
seeraum und in Ostmitteleuropa sowie 
die Vermittlung europäischer Geschichte 
und Kultur. Die Academia Baltica veran- 
staltet Seminare, wissenschaftliche Ta-
gungen, Kurse für Schüler und Studenten, 
Vorträge und Studienreisen. Von den 
Teilnehmern kommen bis zu einem Drittel 
aus den Staaten Ostmitteleuropas, an 
ihrer Spitze Polen, Russen, Tschechen, 
Litauer, Letten und Esten.

Akademiezentrum Sankelmark 
Akademieweg 6 24988 Oeversee
Telefon 04630-550 Telefax 04630-55199 
E-Mail info@eash.de 
Internet www.eash.de

Nordsee Akademie Leck
Die Nordsee Akademie Leck ist umgeben 
von der eindrucksvollen Landschaft Nord-
frieslands. Seit der Gründung im Jahre 
1923 wird ein breites Spektrum an Bil-
dungsangeboten aus allen Bereichen an-
geboten. Der Schwerpunkt liegt entspre-
chend dem Motto „Nur der Wandel ist 
beständig“ auf Veränderungsprozessen 
in Wirtschaft, Kultur und Politik: Vom 
Umgang mit unterschiedlichen Medien, 
zwischenmenschlicher Kommunikation 
bis hin zu Organisationsentwicklungs-
prozessen. Einen besonderen Schwer-
punkt bildet das Thema Datenschutz, das 
in Kooperation mit dem Unabhängigen 
Landeszentrum für Datenschutz ange-
boten wird. Ein weiterer Schwerpunkt der 
Arbeit liegt auf der Geschichte und Kultur 
Nordfrieslands, Schleswig-Holsteins und 
Skandinaviens. Darüber hinaus gehören 
aber auch Studienreisen nach Deutsch-
land und Europa zum Angebot.
Die Nordsee Akademie liegt in einer 
parkähnlichen Anlage. Die Umgebung 
lädt zu entspannenden Spaziergängen 
ein. Neben der Nordsee Akademie be-
findet sich ein Erlebnisbad mit Sauna.
Als moderne Bildungsstätte im Eigentum 
des Kreises Nordfriesland mit schönem 
Ambiente bietet die Nordsee Akademie 
Raum für Veranstaltungen, Tagungen und Akademie Sankelmark
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Kongresse aller Art. Das Seminar- und 
Tagungshaus verfügt über moderne und 
komfortabel eingerichtete Einzel- oder 
Doppelzimmer sowie einem hauseigenen 
Restaurant.

Nordsee Akademie Flensburger Str. 18, 
25917 Leck
Tel. 04662-87050  Fax 04662-870530 
Email:info@nordsee-akademie.de 
Internet www.nordsee-akademie.de

Internationale Bildungsstätte 
"Jugendhof Scheersberg" 
Die Internationale Bildungsstätte "Ju-
gendhof Scheersberg" bietet seit 1960 
Seminare und Werkstattprojekte insbe-
sondere für Kinder und Jugendliche an.
Das Interesse von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen ist riesengroß, 
den Scheersberg als Treffpunkt und 
‚Lernort' aufzusuchen, um Orientierung zu 
finden, sich mit unterschiedlichsten per-
sönlichen sowie politischen Fragen zu be-
schäftigen, einen eigenen Standpunkt zu 
finden, Identität zu entwickeln und sich mit 
den verschiedenen kulturellen Medien wie 
Theater, Film, Musik, Tanz und bildneri-
schem Gestalten auszudrücken. 
Musik erklingt beinahe ständig auf dem 
Scheersberg: Klassik zu Ostern, Folk zu 

Pfingsten, Blues und Jazz im Sommer. Die 
großen internationalen Veranstaltungen 
wie die Deutsch-Skandinavische Musik-
woche, das Internationale Folk-Treffen 
und das Schleswig-Holstein Video-Film-
fest bringen Menschen aus ganz Europa 
zusammen. Darüber hinaus finden auf 
dem Scheersberg öffentliche Veranstal-
tungen für die Menschen in der Region 
statt - wie Konzerte, Theateraufführungen, 

Foren und das traditionelle Scheersberg-
fest. Große internationale Jugendbegeg-
nungen, internationale Sommer- und Stu-
dentenakademien und Ferien-Theater-
projekte, plattdeutsches Theater sowie 
Regiewerkstätten für Kinder und Jugend-
liche runden das Jahresprogramm ab. 
In den letzten Jahren hat sich eine große 
Nachfrage von Schulen aller Schularten 
aus ganz Schleswig-Holstein nach Ko-
operationsprojekten entwickelt - speziell 
zu Themen wie soziale Kompetenz und 
Partizipation. Der Scheersberg versteht 
sich hier als Impulsgeber für Koope-
rationsmodelle in der Schnittstelle zwi-
schen Kultur, schulischer und außerschu-
lischer Bildung. Die Bandbreite reicht von 
erlebnispädagogisch orientierten Semi-

naren bis hin zu Schulentwicklungstagen, 
von Interkulturellen Theaterprojekten zu 
großen Integrativen Werkstattprojekten für 
Menschen mit und ohne Behinderungen. 

Internationale Bildungsstätte Jugendhof 
Scheersberg Scheersberg 24972 Quern
Tel.: 0 46 32 - 84 80 0 Fax: 0 46 32 - 84 
80 30 E-Mail: info@scheersberg.de 
Internet www.scheersberg.de

Nordseeakademie Leck   

Jugendhof Scheersberg

Rechtsprechungsbericht

Krematorium im Gewerbegebiet nicht 
zulässig

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 
hat heute entschieden, dass ein Krema-
torium mit Abschiedsraum im Gewerbe-
gebiet nicht zulässig ist.
Der Kläger wandte sich als Nachbar 
gegen eine der Beigeladenen erteilte Bau-

genehmigung zur Errichtung eines Kre-
matoriums mit Abschiedsraum in einem 
Gewerbegebiet.
Seine Rechtsmittel blieben erfolglos. Das 
Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen hat das Krematori-
um als eine in einem Gewerbegebiet aus-
nahmsweise zulässige Anlage für kultu-
relle Zwecke i.S.d. § 8 Abs. 3 Nr. 2 

BauNVO eingeordnet. Dass ein Kremato-
rium aus Gründen der Pietät in ein kon-
templatives Umfeld einzubetten sei, 
widerspreche nicht der allgemeinen 
Zweckbestimmung eines Gewerbege-
biets.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die 
Baugenehmigung aufgehoben. Zwar fällt 
ein Krematorium mit Abschiedsraum, das 
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- wie hier - die Voraussetzungen einer 
Gemeinbedarfsanlage erfüllt, unter den 
Begriff einer Anlage für kulturelle Zwecke 
i.S.d. § 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO. Der Begriff 
ist ebenso offen angelegt wie der Begriff 
„Anlagen für kirchliche, soziale und ge-
sundheitliche Zwecke“ und umfasst auch 
Einrichtungen der Bestattungskultur. Un-
geachtet der Immissionsträchtigkeit der 
Verbrennungsanlagen stellt ein Kremato-
rium mit Abschiedsraum ähnlich wie ein 

Friedhof einen Ort der Ruhe, des Friedens 
und des Gedenkens an die Verstorbenen 
dar. Eine solche Anlage verträgt sich aber 
entgegen der Auffassung des Oberver-
waltungsgerichts nicht mit der Zweckbe-
stimmung eines Gewerbegebiets, das 
geprägt ist von werktätiger Geschäftig-
keit. Das schließt es nicht aus, dass die 
Beklagte das betroffene Gebiet im Rah-
men eines Bebauungsplanverfahrens 
unter Beteiligung der Öffentlichkeit über-

plant und so eine bauplanungsrechtliche 
Grundlage für das zwischenzeitlich errich-
tete Krematorium schafft.

BVerwG 4 C 14.10 
- Urteil vom 2. Februar 2012
Vorinstanzen:
OVG Münster, 7 A 1298/09 
- Urteil vom 25. Oktober 2010 -
VG Münster, 10 K 149/08 
- Urteil vom 24. April 2009 -

Aus der Rechtsprechung

BGB §§ 305 ff., BauGB § 11 Abs. 2
Grundstücksveräußerung bei Einhei-
mischenmodell
1. Die formularmäßige Vereinbarung 
einer Kaufpreisnachzahlung auf den 
Erwerb gemeindeeigener Grundstücke 
im Falle vorzeitiger Weiterveräußerung 
ist nur dann ohne weiteres mit den §§ 
305 ff. BGB bzw. § 11 Abs. 2 BauGB 
vereinbar, wenn etwa in einem „Ein-
heimischenmodell“ die Veräußerung 
tatsächlich zu einem gegenüber Markt-
preisen ermäßigten Preis erfolgt war.
2. Fehlt es an einer Ermäßigung des 
Erwerbspreises und eröffnet die Ver-
tragsgestaltung die Möglichkeit einer 
Verkürzung der Frist der vorgeschrie-
benen Eigennutzung bzw. zu unterlas-
senden Weiterveräußerung, so hat die 
Gemeinde im Rahmen ihrer Ermes-
sensausübung die anderenfalls die 
Erwerber treffenden Nachteile in be-
sonderem Maße zu berücksichtigen. 
Wollen die Erwerber berufsbedingt 
fortziehen und ihr Grundstück veräu-
ßern, kann das Ermessen zugunsten 
einer Fristverkürzung reduziert sein.
3. Der Senat hat die Revision zuge-
lassen.
SchIHOLG, 17. Zivilsenat. Urteil vom 
26. März 2010, Az. 17 U 67/08 

Zum  Ta tbes tand :
Die Parteien streiten um eine Nachzah-
lung aus einem Grundstückskaufvertrag 
wegen vereinbarungswidrig vorzeitiger 
Weiterveräußerung des Grundstücks.
Die bekl. Gemeinde H. beschloss im Jahr 
2002 eine Richtlinie für die Vergabe ge-
meindeeigener Grundstücke im Bereich 
des Bebauungsplanes 21. Die Vergabe 
sollte ausschließlich zur Eigennutzung er-
folgen. Bevorzugt sollte an Einheimische 
und ehemalige Einwohner der Gemeinde 
veräußert werden. Nachrangig und für 
maximal vier Grundstücke konnten Aus-
wärtige berücksichtigt werden, wobei für 
sie ein Zuschlag von 15,- €/qm gelten 
sollte. Unter anderem im Fall der 

Veräußerung vor Ablauf von zehn Jahren 
an Dritte sollten alle Erwerber verpflichtet 
werden, 60,- € pro qm nachzuentrichten.
Im Jahr 2003 erwarb der Ehemann der 
Klägerin von der Bekl. eines der Grund-
stücke. § 8 Nr. 2 des Kaufvertrages lautet 
(entsprechend bei allen anderen Kaufver-
trägen nach der Richtlinie):
„Der Käufer verpflichtet sich weiterhin, 
den Kaufgegenstand und das von ihm er-
richtete Gebäude nach der Fertigstellung 
bzw. Schlussabnahme selbst und/oder 
durch Ehegatten/Lebensgefährten und/
oder leibliche bzw. adoptierte Kinder zu 
beziehen und mindestens bis zum Ablauf 
von 10 Jahren, gerechnet vom Tage der 
Schlussabnahme des Bauvorhabens an, 
ununterbrochen zu bewohnen. Auf be-
gründeten schriftlichen Antrag ist eine 
Verkürzung der vorgenannten Frist mög-
lich, etwa bei Wechsel des Arbeitsplatzes 
und damit verbundenem Ortswechsel.
Bei Nichteinhaltung der Verpflichtung des 
Käufers zur Selbstnutzung des von ihm 
auf dem erworbenen Grundstück errich-
teten Gebäudes über einen länger als 
sechs Monate in ununterbrochener Folge 
dauernden Zeitraum oder für den Fall, 
dass der Käufer das von ihm erworbene 
Grundstück in bebautem Zustand vor 
Ablauf der 10 Jahre, gerechnet vom Tage 
der Fertigstellung an, an Dritte verkaufen 
sollte, ist der Käufer verpflichtet, über den 
heute vereinbarten Kaufpreis hinaus 60 
€/qm zuzüglich 6 % Zinsen jährlich seit 
Fälligkeit des Kaufpreises nachzuent-
richten...“
Der Ehemann der Klägerin übertrug sein 
Eigentum an dem Grundstück nach Be-
bauung im Jahr 2005 an die Klägerin. 
Ende des Jahres 2007 wollte er nach 
notwendiger Verlegung seines Firmen-
sitzes mit seiner Familie in die weit entfernt 
in einem anderen Bundesland liegende 
Stadt L umziehen, Im Hinblick auf den 
geplanten Umzug beantragte er bei der 
Bekl. eine Verkürzung der vereinbarten 
Selbstnutzungsfrist. Die Gemeindever-
tretung beschloss dazu dass eine Frist-

verkürzung nicht erfolgen, aber dem Ehe-
mann der Klägerin zugestanden werden 
solle, anstelle der 60,-€/qm lediglich 35 
€/qm nachzuzahlen. Auf diese Weise sei 
der aktuell ortsübliche Grundstückspreis 
von 195 €/qm zu entrichten. Der Ehemann 
der Klägerin einigte sich daraufhin mit der 
Bekl. auf eine unter Rückforderungsvor-
behalt geleistete Zahlung des geforderten 
Nachzahlungsbetrages in Höhe von 
33740,- € - entsprechend 964 qm x 35,- 
€/qm.
Mit der Klage begehrt die Klägerin Rück-
erstattung der gezahlten 33740,- €. Das 
Landgericht hat der Klage in vollem Um-
fang aus ungerechtfertigter Bereicherung 
stattgegeben. Die Berufung blieb im 
Ergebnis erfolglos.

Aus  den  G ründen :
Die zulässige Berufung hat in der Sache 
keinen Erfolg.
Das Landgericht hat im Ergebnis zu Recht 
die Bekl. zur Rückzahlung des von der 
Klägerin unter Vorbehalt geleisteten Be-
trages von 33740,- € zuzüglich Verzugs-
zinsen verurteilt. Denn eine derartige 
Nachzahlung auf den für den Erwerb des 
Grundstücks in der Gemeinde H. im 
Vertrag vom 14. August 2003 vereinbarten 
Kaufpreis von 160,- € pro Quadratmeter 
stand der Bekl. nicht zu. Dies auch nicht 
vor dem Hintergrund, dass die Klägerin 
und ihr Ehemann bereits mit Kaufvertrag 
vom 16. Mai 2008 das Grundstück an 
Dritte weiter veräußert und wegen der 
beruflichen Veränderung des Ehemanns 
der Klägerin nach L. gezogen waren.
Zwar enthält § 8 Nr. 2 des zwischen den 
Parteien am 14. August 2003 geschlos-
senen Kaufvertrages in Absatz 1 Satz 1 
eine Verpflichtung des Käufers, mindes-
tens bis zum Ablauf von 10 Jahren, 
gerechnet vom Tage der Schlussabnah-
me des Bauvorhabens an, das Grund-
stück ununterbrochen zu bewohnen, 
widrigenfalls oder im Falle einer Dritt-
veräußerung gemäß § 8 Nr. 2 Abs. 2 des 
Vertrages ein Nachzahlungsanspruch der 
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Veräußerin von 60,- € pro Quadratmeter 
zuzüglich Zinsen ausgelöst wird. Soweit 
§ 8 Nr. 2 Abs. 1 Satz 2 des Vertrages der 
Bekl. die Möglichkeit einräumt, die für die 
Selbstnutzung maßgebende Frist „etwa 
bei Wechsel des Arbeitsplatzes und damit 
verbundenen Ortswechsel“ zu verkürzen, 
hatte die Bekl. zwar eine Anwendung 
auch auf den hier zu behandelnden 
Veräußerungsfall im Ergebnis für möglich 
gehalten, aber einen derartigen Antrag 
abgelehnt. Allerdings bestehen nach 
Auffassung des Senats bereits grund-
legende Bedenken gegen die Wirksam-
keit dieser Bestimmungen, kann doch - 
anders als es die Bekl. sieht - vorliegend 
weder von einem Fall bloßer Subventions-
rückzahlung ausgegangen werden (1. a.) 
noch von einer in ihren Folgen unbedenk-
lichen und daher legitimen städtebau-
lichen Lenkung (1. b). Ungeachtet dessen 
eröffnen die fraglichen Bestimmungen im 
Gegensatz zur Annahme des Landge-
richts der BekI. zwar Ermessen (2. a). 
Gleichwohl ist dieses auch im Privat-
rechtsverkehr durch den Senat überprüf-
bar und im hier zu entscheidenden Fall zu-
gunsten einer Fristverkürzung mit der 
Folge einer Rückzahlung des gezahlten 
Nachzahlungsbetrages an die Klägerin 
reduziert (2. b).
1. Die Bedenken des Senats gegenüber 
der Wirksamkeit der in § 8 Nr. 2 des 
Kaufvertrages verwirklichten Kombination 
einer - mit Ausnahmetatbeständen - ver-
sehenen Verpflichtung zur Eigennutzung 
mit einer anderenfalls ausgelösten Nach-
zahlungsverpflichtung rühren daher, dass 
zum einen auf der Grundlage des einge-
holten Bewertungsgutachtens jedenfalls 
im konkreten Fall nicht von einem Fall 
einer Subventionsrückzahlung ausge-
gangen werden kann und die vertrag-
lichen Bestimmungen eine Eingrenzung 
auf derartige Fälle auch nicht vorsehen (a) 
und zum anderen damit selbst unter dem 
Aspekt einer grundsätzlich zulässigen 
städtebaulichen Lenkung im Einzelfall 
unangemessene Folgen einzutreten dro-
hen (b).
Hierbei kann in beiden Fällen durchaus 
offen bleiben, ob die - unstreitig vorfor-
mulierte und auch für die Veräußerung 
anderer gemeindeeigener Grundstücke 
verwendete - Vertragsklausel entspre-
chend ihrer städtebaulichen Zielsetzung 
allein an § 11 Abs. 2 BauGB zu messen ist, 
mithin die vereinbarten beiderseitigen 
Leistungen nur „den gesamten Umstän-
den nach angemessen“ sein müssen, 
oder an den § 305 if. BGB mit ihren stärker 
ausdifferenzierten Klauselverboten und 
ergänzender Inhaltskontrolle (offen ge-
lassen in BGH NJW-RR 2007, 962ff. — V 
ZR 33/06—, zitiert bei juris Rn. 8 ff.; OLG 
Celle, OLGR 2008, 533ff. - 8 U 239/07 — 
bei juris Rn. 5 ff.).
Denn eine Angemessenheitskontrolle ist 
auch im Rahmen etwa des § 307 BGB 

ebenso durchzuführen, wie auch umge-
kehrt im Rahmen einer Prüfung nach § 11 
Abs. 2 BauGB das Verbot klauselmäßiger 
Vertragsstrafen (§ 309 Nr. 6 BGB) bzw. von 
Schadenspauschalierungen ohne Entlas-
tungsmöglichkeit (§ 309 Nr. 5 BGB) 
zumindest rechtsgedanklich herange-
zogen werden kann (so etwa OLG Celle 
aaO, bei juris Rn. 14).
a) Vor dem Hintergrund dieser Maßstäbe 
hat die Rechtsprechung klauselmäßige 
Gestaltungen für wirksam gehalten, mit 
welchen eine Gemeinde, die mit der 
Verbilligung von Kaufpreisen für gemein-
deeigene Baugrundstücke einherge-
hende Subventionierung insbesondere 
ortsansässiger Bürger („Einheimischen-
modell“) bei vorzeitiger Weiterveräu-
ßerung ebenso rückforderte (BGH NJW-
RR 2007, 962 ff. - V ZR 33/06 -: Rück-
forderung des Preisnachlasses bei vorzei-
tiger Veräußerung) wie auch ggf. den bei 
Weiterveräußerung erzielten Mehrerlös 
(BGH NJW 2003, 888 ff. - V ZR 105/02 -: 
Differenz zwischen Ankaufspreis von 
Gemeinde und späterem Verkaufspreis).
In beiden Fällen hat der Bundesge-
richtshof keine unangemessene Belas-
tung des Erwerbers darin gesehen, dass 
diesem der Vollwert des Grundstücks erst 
nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums 
zur Verfügung stand. Auch ist die Sub-
ventionsabschöpfung selbst bei nega-
tiver Entwicklung der Immobilienpreise als 
angemessen erachtet worden, weil die 
Erwerber ein derartiges Risiko auch dann 
zu tragen gehabt hätten, wenn ihnen kein 
Preisnachlass eingeräumt worden wäre 
(BGH NJW-RR 2007, 962ff. - V ZR 33/06 -, 
bei juris Rn. 15).
Umgekehrt seien die veräußernden Ge-
meinden bereits aus haushaltsrechtlichen 
Gründen zum sparsamen Umgang ihrem 
Vermögen verpflichtet (BGH NJW 2003, 
888ff.— V ZR 105/02, bei juris Rn. 22).
So liegt es auch hier, da gemäß § 90 Abs. 1 
Satz 2 GO SH i. d. F. vom 28. Februar 2003 
(GVOBI. SH 2003, 57) Vermögensge-
genstände „in der Regel nur zu ihrem 
vollen Wert veräußert werden“ dürfen. 
Indessen handelt es sich im konkret zu 
beurteilenden Streitfall weder um einen 
derartigen „Abschöpfungsfall“ (aa), noch 
zielt die Klausel ihrer Regelungssyste-
matik und ihrem erkennbarem Kontext 
nach ausschließlich auf eine derartige Ab-
schöpfung einer gewährten Subvention 
oder eines Mehrerlöses ab (bb):
aa) Was das streitbefangene Grundstück 
anbelangt, hat die Beweisaufnahme ein-
deutig ergeben, dass der am 14. August 
2003 bei Ankauf des Grundstücks ver-
einbarte Quadratmeterpreis von 160,- € 
dem seinerzeit marktüblichen Preis ent-
sprach, also keinen subventionierten 
Preis darstellte, und auch bei Veräuße-
rung am 16. Mai 2008 der marktübliche 
Preis für das Grundstück lediglich auf 
165,- €/qm gestiegen war, mithin eine 

Nachzahlung sowohl der vertraglich ver-
einbarten 60,- €/qm als auch der von der 
Bekl. noch begehrten 35,- €/qm keine 
Subvention abschöpft, sondern letztlich 
deutlich mehr als den Wertzuwachs des 
Grundstücks im Rahmen der allgemeinen 
Wertentwicklung. Der Senat hält dieses 
Ergebnis für überzeugend. Die vom Sach-
verständigen dargestellten Werte hat 
dieser nämlich nicht nur anhand der dem 
Gutachterausschuss des Kreises P. über-
mittelten Grundstücksverkäufe statistisch 
ermittelt, was bei einem relativ kleinen 
Markt unter Einbeziehung des streitbe-
fangenen Grundstücks und in gleicher 
Lage gelegener Nachbargrundstücke zu 
gewissen Verzerrungen führen muss. 
Sondern er hat das von ihm auf diese 
Weise gewonnene Ergebnis letztlich auch 
einer zusätzlichen Plausibilitätskontrolle 
dadurch unterworfen, dass er auf den Zu-
sammenhang zwischen Grundstücks-
preisen und Grundstücksgrößen hinge-
wiesen hat (höhere Preise für kleinere 
Grundstücke, tendenziell niedrigere 
Preise für größere Grundstücke) und die 
Wertentwicklung in H. - der Bekl. - in 
Relation zu Preisniveau und -entwicklung 
in den Nachbargemeinden... gesetzt hat: 
danach liege die Gemeinde ... tendenziell 
im Preisniveau unter dem Preisniveau der 
Gemeinde H., die Gemeinden ... und - 
wegen der Nähe zu ... im Besonderen - ... 
aber über dem in H. erzielbaren Preis-
niveau. Schon von daher leuchtet auch 
ein, dass - wie der Sachverständige na-
mentlich in seiner schriftlichen Ergänzung 
vom 4. Januar 2010 erläutert hat - die von 
der Bekl. angeführten Vergleichsverkäufe 
sämtlich nicht zu einem Vergleich geeig-
net sind, weil es sich bei zwei der drei 
aufgeführten Kaufverträge um Doppel-
hausgrundstücke handelt und bei dem 
weiter aufgeführten Grundstück um eine 
unbebaute Teilfläche von nur 180 qm. 
Aber auch im Rahmen der mündlichen 
Verhandlung vor dem Senat hat der Bür-
germeister der BekI. lediglich auf einen 
weiteren Verkauf hinweisen können, der 
eine deutlich kleinere Grundstücksgröße 
als die hier maßgebliche Grundstücks-
größe des streitbefangenen Grundstücks 
aufwies. Liegt es so, mögen die Verant-
wortlichen der Bekl. und der hinter dieser 
stehenden Amtsverwaltung zwar auf eine 
für sie günstige lmmobilienpreisentwick-
lung gesetzt haben, schätzten jedoch 
andererseits den seinerzeit aktuellen Wert 
des streitbefangenen Grundstücks und 
vergleichbarer Grundstücke zu optimis-
tisch ein.
bb) Ungeachtet dessen führen aber auch 
bereits generell die in § 8 Nr. 2 des Kauf-
vertrages enthaltenen Bestimmungen bei 
im Rahmen einer Inhaltskontrolle zu-
nächst maßgebender „kundenfeind-
licher“ Auslegung (BGH NJW 2008, 2170 
ff. - KZR 2/07 -, bei juris Rn. 18 f. m. Nach-
weisen aus der früheren Rechtsprechung) 



22 Die Gemeinde SH 1/2012

nicht nur zur Abschöpfung einer gewähr-
ten Subventionierung, sondern vor allem 
zu einer Behinderung einer vorzeitigen 
Weiterveräußerung. Denn weder im Ver-
tragstext selbst befindet sich ein eindeu-
tiger Hinweis auf den lediglich subven-
tionsabschöpfenden Charakter, noch ver-
halten sich die von der Gemeinde 
seinerzeit selbst aufgestellten „Richtlinien 
der Gemeinde H. für die Vergabe 
gemeindeeigener Grundstücke — Plan 
21“ in diese Richtung. Die in diesem 
Rechtsstreit mitgeteilte andersartige Sicht 
der Bekl. findet somit in ihrem eigenen 
früheren Verhalten keine Grundlage. 
Vielmehr erscheint es eher wahrschein-
lich, dass entsprechend der Stellung-
nahme eines Nachbarn der Klägerin und 
ihres Ehemannes — des Nachbarn H. — 
vom 24. März 2009 der fraglichen Klausel 
entsprechend mitgeteilten seinerzeitigen 
Äußerungen des Bürgermeisters der Bekl. 
eine „abschreckende Wirkung bei einem 
spekulativ motivierten Verkauf“ zukom-
men sollte.
b) Damit kann aber allein danach gefragt 
werden, inwieweit die Bekl. einen der-
artigen - aus städtebaulicher Perspektive 
zweifelsohne nachvollziehbaren - Zweck 
mit einer derartigen Gestaltung zulässi-
gerweise verfolgen durfte. Insoweit wird 
der Bekl. jedenfalls bei Anwendung des 
aus § 11 Abs. 2 BauGB zu entnehmenden 
Maßstabes, wohl aber auch im Rahmen 
einer restriktiven Interpretation der § 307, 
309 BGB zugute zu halten sein, dass mit 
dem Einsatz gemeindeeigenen Vermö-
gens ohne Zweifel auch planerische 
Zwecke verfolgt werden dürfen. Allerdings 
hat eine Gemeinde auch im Rahmen ihres 
Handelns im Privatrechtsverkehr sowohl 
den Gleichheitsgrundsatz ebenso zu 
beachten wie auch das Übermaßverbot 
(BGH NJW 2003, 888 ff. - V ZR 105/02, bei 
juris Rn. 27; OLG Celle, OLGR 2008, 553 
ff. - 8 U 239/07 - bei juris Rn. 5 ff., 14).
Vor diesem Hintergrund darf die Gemein-
de insbesondere nicht „Einheimischen, 
nur um auf sie Druck zur Unterlassung des 
Grundstücksverkaufs auszuüben, Grund-
stückspreise abverlangen, die ein anderer 
Erwerber nie zu zahlen gehabt hätte“ (so 
ausdrücklich OLG Celle aaO, bei juris Rn. 
14).
Zumindest in dieser Gefahr steht die ver-
wendete Klausel jedenfalls insoweit, wie 
sie ohne wirksame Korrekturmöglichkeit 
eine Nachforderung in voller Höhe ge-
stattet. Korrekturmöglichkeiten bestehen 
nämlich allein hinsichtlich der Annahme 
des Nachzahlungsfalls selbst. Insoweit 
ermöglicht § 8 Nr. 2 Abs. 1 Satz 2 des Ver-
trages seinem Wortlaut nach zunächst 
allein eine Verkürzung der Nutzungsfrist 
für das Grundstück, erfasst also von da-
her noch nicht den hier – zusätzlich - vor-
liegenden Fall der Veräußerung an Dritte. 
Immerhin gehen aber beide Parteien - so 
auch die BekI. bereits in ihrer Beschluss-

fassung vom 27. September 2007 - still-
schweigend davon aus, dass zum Zwe-
cke der Vermeidung einer Nachzahlung 
auch eine Verkürzung des für den Fall 
einer Drittveräußerung maßgebenden 
Zeitraums unter den gleichen Vorausset-
zungen möglich sein sollte. Ob allein die 
Existenz dieser beiden Korrekturmög-
lichkeiten ausreicht, das mit den erwähn-
ten Bestimmungen erreichte Verhältnis 
der beiderseitigen Leistungen insgesamt 
noch als angemessen im Sinne der §§ 11 
Abs. 2 BauGB, 307 BGB anzusehen und 
nicht etwa als Fall einer unzulässigen 
Schadenspauschalierung oder Vertrags-
strafe im Sinne des § 309 BGB, kann 
gleichwohl im hier zu entscheidenden Fall 
offen bleiben.
2. Denn zumindest in diesem Fall war die 
Bekl. zu Nachforderungen auf den ur-
sprünglich vereinbarten Grundstücks-
preis bereits deshalb nicht berechtigt, weil 
sie gemäß § 8 Nr. 2 Abs. 1 Satz 2 des 
Vertrages in der von den Parteien gewähl-
ten Lesart die Klägerin und ihren Ehe-
mann von der vertraglich vereinbarten 
Pflicht zur Weiternutzung und Nichtver-
äußerung bis zum Ablauf eines 10- 
jährigen Zeitraums zu entbinden hatte. 
Insoweit steht der BekI. zwar durchaus ein 
überprüfbares Entscheidungsermessen 
zu (a). Indessen muss die Überprüfung 
dazu führen, dass im Falle der Klägerin 
und ihres Ehemannes jede andere Ent-
scheidung als die Befreiung von der 
Pflicht zur weiteren Eigennutzung ermes-
sensfehlerhaft und damit zugleich unbillig 
im Sinne des § 315 Abs. 3 Satz 1 BGB 
gewesen wäre, mithin der Senat gemäß 
§ 315 Abs. 3 Satz 2 BGB die Bestimmung 
im Sinne einer Befreiung selber zu treffen 
vermag (b).
a) Anders als es das Landgericht ange-
nommen hat, geht der Senat mit der Bekl. 
davon aus, dass die fragliche Bestim-
mung dieser tatsächlich Ermessen ein-
räumt. Hierfür streitet nicht nur der Wort-
laut: „auf begründeten schriftlichen 
Antrag ist eine Verkürzung der vorgenann-
ten Frist möglich“, während anderenfalls 
hätte etwa formuliert werden können: „auf 
begründeten schriftlichen Antrag wird die 
vorgenannte Frist verkürzt'. Vielmehr 
sprechen sowohl der mit einer derartigen 
Klausel verfolgte Zweck - nämlich der 
Ausgleich individueller Härtefall-Situatio-
nen in Folge einer generell-abstrakten 
Regelung - als auch die mangelnde 
Typisierbarkeit derartiger Situationen für 
Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit ein-
geräumten Ermessens. Denn mag auch 
mit den - wie die Formulierung des § 8 Nr. 
2 Abs. 1 Satz 2 des Vertrages zeigt - 
keinesfalls abschließend gemeinten Fäl-
len „Wechsel des Arbeitsplatzes und 
damit verbundenen Ortswechsel“ immer-
hin eine Fallgruppe typischer Härtefälle 
angeführt sein, so ist bereits dies - und 
sachbedingt - nur unvollständig gesche-

hen. Denn in den Auswirkungen für einen 
Grundstücksbewohner macht es ohne 
Zweifel einen Unterschied, ob dieser etwa 
mit seinem Arbeitsplatz von - im Falle des 
Ehemannes der Klägerin - P. nach L. 
wechseln muss oder lediglich nach P 
selbst, W. oder allenfalls X. Auch macht es 
einen Unterschied, ob ein Bewohner nur 
in gewissen Abständen an seinem neuen 
Arbeitsplatz anwesend, sein muss und 
dies weitgehend selbst bestimmen kann 
oder ob er als etwa abhängig Beschäftig-
ter sich dem Erfordernis nahezu täglicher 
Anwesenheit an seinem neuen Arbeits-
platz überhaupt nicht entziehen kann und 
deshalb seine am bisherigen Wohnort 
weiter wohnende Familie von ihm getrennt 
leben muss. All dies setzt Abwägungs-
prozesse unter Berücksichtigung der 
konkret betroffenen Belange voraus, was 
allein durch Ausübung eines Entschei-
dungsermessens umsetzbar ist.
b) Eine Ausübung billigen Ermessens 
stellt indessen die Entscheidung der 
Bekl., den Antrag der Klägerin und ihres 
Ehemannes auf Fristverkürzung als sol-
chen abzulehnen und von der Klägerin 
immerhin eine Nachzahlung von 35,- € 
pro Quadratmeter nachzufordern, nicht 
mehr dar.
Denn zum einen hat sich - wie jedenfalls 
der Umzug der Klägerin und ihres Ehe-
mannes nach K. in die Nähe von L. zeigt - 
ohne Zweifel der Lebensmittelpunkt der 
Klägerin und ihres Ehemannes in die 
Nähe der neuen beruflichen Wirkungs-
stätte des Ehemannes verlagert. Dass der 
Ehemann der Klägerin seine Anwesenheit 
offenbar anfänglich etwas limitieren 
konnte, wenn auch mit abnehmender 
Tendenz, mag einen Unterschied eigener 
unternehmerische Tätigkeit zur Tätigkeit 
als abhängig Beschäftigter markieren. 
Deshalb allein kann jedoch nicht auf 
Dauer der Klägerin und ihren Ehemann 
ein ernsthafter Umsiedlungswunsch ab-
gesprochen werden. Als zu restriktiv er-
scheint daher die Betrachtung im Schrei-
ben der Amtsverwaltung M. vom 6. 
Februar 2008, „dass die private Umsied-
lung nicht zwangsläufig durch die Be-
triebsumsiedlung ausgelöst“ werde, 
„zumal der in Frage stehende Zustand 
schon seit 2005 anhält und ein tägliches 
Zwischenfahren nicht erforderlich ist.“ 
Zum anderen wäre jedenfalls im Rahmen 
der Ermessensausübung von der Bekl. zu 
berücksichtigen gewesen, dass die be-
gehrten Nachzahlungen sowohl in der 
vertraglich zulässigen, wie auch in der 
noch verlangten Höhe nicht mehr der 
Subventionsrückführung oder der Ab-
schöpfung eines Veräußerungsgewinnes 
dienen, sondern durch Errichtung einer 
finanziellen Hürde schlicht die Klägerin 
und ihren Ehemann auch dann noch an 
ihrem bisherigen Wohnort festhalten 
wollen, wenn sich anderenfalls der ge-
wünschte Lebensmittelpunkt längst ver-
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lagert haben würde. Je weniger aber die 
Ausübung des Ermessens eine Abschöp-
fung von den Erwerbern so nicht ge-
bührender Vorteile bezweckt und je mehr 
die bloße Lenkung von Verhaltensweisen 
im Vordergrund, desto deutlicher müssen 
sich im Rahmen der vorzunehmenden 
Abwägung die von den Erwerbern tat-
sächlich hinzunehmenden Nachteile zu 
ihren Gunsten auswirken:. Dies ist eine 
Konsequenz des von der Bekl. zu beach-
tenden Ubermaßverbotes, dessen Nicht-
beachtung zugleich einen Ermessens-
fehler darstellt (vgl. nur Kopp/Schenke, 
16. Aufl., Rn. 43 zu § 114 VwGO).
Von daher mag auch offen bleiben, ob 
und unter welchen Voraussetzungen bei 
lediglich abschöpfendem Charakter der 
verwendeten Klauselkonstruktion die von 
der Klägerin und ihrem Ehemann ange-
führten Nachteile bereits zwingend zur 

Verkürzung der Frist zur Eigennutzung 
und Nichtveräußerung und damit zum 
Verzicht der Bekl. auf einen Ausgleich 
geführt hätten. Denn grundsätzlich er-
scheint es dem Senat nicht als unzumut-
bare Belastung eines Erwerbers subven-
tionierter Grundstücke, wenn dieser bei 
vorzeitigem Fortzug auch im Falle nach-
vollziehbarer persönlicher Gründe den 
erhaltenen Preisvorteil wieder ausgleicht. 
Vorliegend geht es jedoch schlicht darum, 
dass die Klägerin und ihr Ehemann sich 
bei der Bekl. in namhafter Höhe „frei-
kaufen“ sollen. Diesen bei formular-
mäßiger Vereinbarung gegen § 309 Nr. 5 
und 6 BGB verstoßenden, aber auch nicht 
mehr im Sinne des § 11 Abs. 2 BauGB 
angemessenen Effekt gilt es, jedenfalls im 
Rahmen der Ermessensbetätigung zu 
verhindern. Deshalb ersetzt der Senat 
gemäß § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB die nicht 

mehr der Billigkeit entsprechende Ermes-
sensausübung durch die Bekl. durch eine 
Verkürzung der vertraglich vorgesehenen 
Nutzungs- und Nichtveräußerungsfrist, 
dies mit der Folge, dass die Nachzah-
lungsverpflichtung gemäß § 8 Nr. 2 Abs. 2 
des Kaufvertrages nicht ausgelöst wird, 
mithin die Bekl. die von der Klägerin unter 
Vorbehalt geleistete Zahlung zuzüglich 
Verzugszinsen gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 
BGB zurückzuerstatten hat.
Die Nebenentscheidungen beruhen auf 
den § 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Der Senat hat gemäß § 543 Abs. 2 ZPO die 
Revision zugelassen, weil die vorstehen-
de Konstellation in der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs noch nicht ab-
schließend behandelt worden ist und die 
Bekl. die streitbefangene Vertragsge-
staltung auch in anderen Fällen verwen-
det hat.

Aus dem Landesverband

Internetplattform Digitalfunk
freigeschaltet
Der Koordinator für die Interessen der 
nichtpolizeilichen BOS und der kommu-
nalen Landesverbände im Innenminis-
terium hat uns darüber informiert, dass am 
die Internetplattform www.digitalfunk-
sh.de freigeschaltet wurde. Damit besteht 
für alle Nutzerinnen und Nutzer des künf-
tigen BOS-Digitalfunks, aber auch alle 
Interessierten die Möglichkeit, sich über 
die Einführung des BOS-Digitalfunks in 
Schleswig-Holstein zu informieren. Aktuell 
ist der Umfang der Informationen noch 
überschaubar, aber gerade dies bietet 
auch die Möglichkeit, dass die zukünf-
tigen Inhalte am Informationsbedürfnis der 
Nutzer ausgerichtet werden. Das Redak-
tionsteam der Internetseite ist daher für 
konstruktive Hinweise dankbar. Hinweise 
nimmt Herr Oesau gern unter der E-Mail: 
dirk.oesau1@polizei.landsh.de entgegen. 
Eine Verlinkung unserer Internetseite 
www.shgt.de auf die neue Internetplatt-
form wird schnellstmöglich erfolgen und 
ist dann auf der Startseite unter „Links zu 
Partnern und Projekten“ zu finden.

Ergebnis-Dokumentation 
„Erfolgskonzepte in der kommunalen 
Straßenerhaltung“
Der DStGB hat uns mitgeteilt, dass die 
Ergebnis-Dokumentation des 16. Wettbe-
werbs für Städte und Gemeinden „Er-
folgskonzepte in der kommunalen Stra-
ßenerhaltung“ inzwischen vorliege. Die 

Ergebnis-Dokumentation liefert eine 
Übersicht der teilnehmenden Städte und 
Gemeinden und ihrer Projekte. Darüber 
hinaus enthält sie eine Darstellung der 
Wettbewerbsziele, so dass eine Einord-
nung der Wettbewerbsbeiträge vorge-
nommen werden kann. Die Dokumen-
tation, die eine Reihe von praktisch nutz-
baren weiterführenden Informationen ent-
hält, kann von der Homepage des DStGB 
als Datei unter www.dstgb.de Schwer-
punkt Verkehr/Straße und Verkehrssi-
cherheit heruntergeladen werden.

Kommunalhaushaltskonsolidierungs-
gesetz verabschiedet

In der Ausgabe Nr. 10/2011 haben wir 
über den von der Landesregierung am 
20.09.2011 beschlossenen Entwurf für ein 
Kommunalhaushaltskonsolidierungsge-
setz berichtet. Das Land will den Kommu-
nen mit besonders hohen Haushaltsdefi-
ziten mit einer Kombination aus zusätz-
lichen Geldern und eigener langfristiger 
Einsparverpflichtung aus der finanziellen 
Zwangslage helfen. Dies betrifft sieben 
Kreise, die vier kreisfreien Städte, sechs 
kreisangehörige Städte und eine Gemein-
de.
Im Grundsatz hat der Gemeindetag dies 
unterstützt, weil es von der Sache her der 
richtige Weg ist. Der Gesetzentwurf hat 
nach unserer Ansicht aber drei wesent-
liche Probleme:
• Von insgesamt 95 Millionen € in drei 

Infothek verschiedenen Hilfetöpfen zahlt das 
Land selbst nur 15 Millionen €.

• Das Land will die Schlüsselmasse um 
weitere 15 Millionen € kürzen, was zu-
lasten gerade der finanzschwächeren 
Kommunen geht. Das lehnen wir ab.

• In dem Gesetzentwurf gibt es keinerlei 
Leitplanken für die Einsparverpflich-
tungen der Hilfeempfänger und keiner-
lei Sanktionen für den Fall, dass diese 
ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. Es 
gibt auch kein Anreizsystem für die-
jenigen, die ihre Verpflichtungen 
schneller oder besser erfüllen.

Der Schleswig-holsteinische Landtag hat 
das Gesetz am 14.12.2011 in nahezu un-
veränderter Fassung verabschiedet. 
Derzeit wird in einer Arbeitsgruppe „Kon-
solidierungshilfe“ der Entwurf einer Richt-
linie zur Ausgestaltung des Gesetzes 
erörtert. Hierbei wird es darauf ankom-
men, die von uns geforderten Leitplanken 
und Sanktionen umzusetzen. Es darf nicht 
der Eindruck entstehen, wer spart wird 
bestraft. Wir halten es für keine über-
triebene Zumutung, dass sich diejenigen 
Kommunen zu konkreten und konse-
quenten Sparmaßnahmen verpflichten 
müssen, die zusätzliche finanzielle Hilfe 
erhalten wollen.

Auftaktveranstaltung zur Umsetzung  
der 2. Stufe der EU-Umgebungslärm-
richtlinie
Am 25.11.2011 hat das Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume in Bad Oldesloe die Umsetzung 
der zweiten Stufe der EU-Umgebungs-
lärmrichtlinie offiziell gestartet. Betroffene 
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Städte und Gemeinden, die an Haupt-
verkehrsstraßen, Haupteisenbahnstre-
cken oder in festgelegten Ballungsräu-
men liegen, müssen bis zum 30.06.2012 
Lärmkarten für ihr Gemeindegebiet aus-
arbeiten und bis zum 18.07.2013 so-
genannte Lärmaktionspläne aufstellen. 
Auf Initiative der Kommunalen Landesver-
bände werden betroffenen Gemeinden 
unter 20.000 Einwohnern die Lärmkarten 
vom Land kostenfrei zur Verfügung 
gestellt werden sowie allen betroffenen 
Kommunen vielfältige Unterstützungs-
leistungen gewährt. Der SHGT wirkt in 
dem eingerichteten Koordinierungsgre-
mium mit. Alle von der Umsetzung der 
Umgebungslärmrichtlinie betroffenen 
Kommunen sind gesondert vom Land 
informiert worden.
Unter www.laerm.schleswig-holstein.de 
stehen im Internet umfängliche Infor-
mationen zur Umsetzung der Umge-
bungslärmrichtinie sowie die Reden und 
Präsentationen aus der Eröffnungsver-
anstaltung vom 25.11.2011 zum Abruf zur 
Verfügung.

Entfristung Landes-
Immissionsschutzgesetzes
Mit Verkündung im GVOBl. 2011, Seite 
279 ist am 25. November 2011 die Be-
fristung des Landes-Immissionsschutz-
gesetzes (LImSchG) aufgehoben wor-
den. Das LImSchG ermöglicht es den 
Kommunen in Schleswig-Holstein, ört-
liche Immissionskonflikte individuell und 
optional durch kommunale Verordnungen 
präventiv zu vermeiden. Es war auf Initia-
tive des SHGT sowie des Tourismus-
verbandes Schleswig-Holstein zum 
31.01.2009 eingeführt worden, um den 
Kommunen eine flexible Handlungs-
möglichkeit zur Verfügung zu stellen, um 
Immissionskonflikten bereits im Vorfeld 
begegnen zu können. Um den tatsäch-
lichen Regelungsbedarf zu erproben, 
wurde die Geltungsdauer der kommuna-

len Ermächtigungsgrundlage jedoch 
zunächst probehalber auf drei Jahre be-
grenzt, so dass das Gesetz zum 
31.12.2011 außer Kraft getreten wäre. 
Zahlreiche Gemeinden, insbesondere in 
touristisch geprägten Regionen, hatten 
von der Verordnungsermächtigung im 
LImSchG Gebrauch gemacht, um insbe-
sondere Lärmkonflikte während der 
Sommermonate zu vermeiden.
Daher hatten sich die Kommunalen Lan-
desverbände rechtzeitig vor Auslaufen 
des LImSchG im Dezember 2010 an die 
Landesregierung gewandt, um eine Ent-
fristung des Gesetzes zu erreichen. 
Dieses ist nunmehr erfolgt.  

Besprechung Knickschutz
Der SHGT hat am 09.12.2011 auf Ein-
ladung des Ministeriums für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume 
sowie des Kompetenzzentrums Biomas-
senutzung Schleswig-Holstein an einem 
Fachgespräch über Möglichkeiten einer 
effizienteren Nutzung des Gehölzschnitts 
bei gleichzeitig ökologisch hochwerti-
gerer Pflege der Knicks teilgenommen. 
Insbesondere wurde darüber gespro-
chen, wie bessere Vermarktungsstruk-
turen des Knickholzes sowie eine effi-
ziente Verwertung des Schwachholzes 
aus dem Knick erreicht werden könne. 
Nach Austausch der grundsätzlichen 
Standpunkte ist eine Fortsetzung des 
Gesprächs für Anfang 2012 geplant. 

Leibnitz-Institut sucht Interviewpartner 
für Forschungsvorhaben zum Um-
gang mit dem Klimawandel in den 
Küstenregionen 
Das Leibnitz-Institut für Regionalent-
wicklung und Strukturplanung führt im 
Rahmen eines vom Bundesministerium 
für Forschung und Bildung geförderten 
Forschungsvorhabens eine Befragung 
ausgewählter Experten zum möglichen 

Umgang mit dem Klimawandel in den 
Küstenregionen der Nord- und Ostsee 
durch.  
Die Studie soll Hinweise darauf geben, 
welche Risiken und Chancen Akteure aus 
verschiedenen Küstenregionen Europas 
sehen und welche Maßnahmen zur Klima-
anpassung und zum Klimaschutz als 
zukünftig sinnvoll erachtet werden. Hierzu 
werden Einschätzungen von Akteuren 
aus Politik und Verwaltung, der Wirtschaft 
sowie Nichtregierungsorganisationen in 
den Küstenregionen benötigt. Die Studie 
soll langfristig dazu dienen, angemesse-
ne Strategien gegen mögliche klimabe-
dingte Gefahren zu finden, die auf die 
Küstenregionen und -städte zukommen 
werden.
Interessenten werden gebeten, sich mit 
der Projektleiterin Frau Dr. Gabriela 
Christmann, Flakenstr. 28-31, 15537 
Erkner, Tel. 03362 / 793 270, E-Mail 
christmann@irs-net.de. in Verbindung zu 
setzen.

Am 12. September 2011 kam der  Bau-, 
Planungs- und Umweltausschuss des 
SHGT zu seiner traditionellen Herbst-
sitzung auf der NordBau in Neumünster 
zusammen. Schwerpunkt der Sitzung bil-
deten Themen um die Regionalplanung. 
So informierte Herr Ulrich Tasch, Innen-

Sitzung des Bau-, Planungs- und Um-
weltausschusses am 12.09.2011 auf 
der NordBau in Neumünster

ministerium, Abteilung Landesplanung, 
über den aktuellen Sach- und Verfahrens-
stand der Teilfortschreibung der Regional-
pläne hinsichtlich der Ausweisung von 
Windenergieeignungsgebieten. Herr Jörg 
Bülow, Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied des SHGT, stellte in einem wei-

teren Tagesordnungspunkt den Stand der 
Kommunalisierung der Regionalplanung 
durch das Innenministerium vor. 
Lebhaft wurde danach unter den Aus-
schussmitgliedern der weitere Tagesord-
nungspunkt über die gemeinsam vom 
Bauern- sowie vom Lohnunternehmer-
verband ins Leben gerufene Aktion „30 
km/h auf unseren Feldwegen“ diskutiert.
Die Ausschusssitzung endete schließlich 
mit Verabschiedung des langjährigen 
Mitglieds, Herrn Bürgermeister a. D. Jörg-
Peter Scholz, Gemeinde Grömitz.

Martin Rosenthal

Termine

15.-17.02.2012: Sankelmark-Tagung des 
HVB-Verbandes

29.02.2012: Sitzung des Landesvorstan-
des des SHGT, Kiel  

07.03.2012: Ambulante medizinische Ver-
sorgung im ländlichen Raum - Herausfor-
derungen und Perspektiven", Bildungs-
zentrum für Natur, Umwelt und ländliche 
Räume (BNUR), Flintbek

08.03.2012: Kommunaltag Schleswig-
Holstein auf der CeBIT Hannover

24.03.2012: Landesweite Aktion „Saube-
res Schleswig-Holstein“

27.03.2012: Veranstaltung "Sportentwick-
lungsplanung in der Kommune", Sport-
institut an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel, 27. März 2012
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Bereits zum zweiten Mal nach 2010 lädt 
Prof. Dr. Robin Kähler vom Sportinstitut 
der CAU in Kiel die Kommunen zu einer 
Informationsveranstaltung zum Thema 
„kommunale Sportentwicklungsplanung“ 
am 27.3.2012 von 11-15 Uhr ein. Sie greift 

Informationstagung für Kommunen zum 
Thema Sportentwicklungsplanung am 
Sportinstitut der Uni Kiel am 27.3.2012 
von 11-15 Uhr 

speziell die Fragen, Erwartungen und Pro-
bleme der kommunalen Verwaltungen 
und Politik auf, die diese im Zusammen-
hang mit ihren Sportstätten, den Erwar-
tungen der Sportvereine, dem Sporttrei-
ben der Bevölkerung im öffentlichen 

Raum, der Finanzierung des Sports, dem 
demografischen Wandel und der inter-
kommunaler Zusammenarbeit haben. Es 
werden konkrete Projekte aus den Kom-
munen vorgestellt und praktische Lösun-
gen angeboten. Es besteht ein breiter 
Raum, Erfahrungen untereinander auszu-
tauschen. Die Referenten kommen aus 
den Kommunen und dem Institut.
Die Teilnahme an der Tagung ist kosten-
los. Ein Tagungsprogramm wird dem-
nächst mit Info-intern zugeschickt. Fragen 
zur Tagung beantwortet Prof. Kähler unter  
rkaehler@email.uni-kiel.de .

Die elektronische Kommunikation ist aus 
der Verwaltung nicht mehr wegzudenken 
und befindet sich mit neuen Möglichkei-
ten weiter auf dem Vormarsch. Die Fach-
begriffe wie elektronische Signatur, De-
Mail, elektronischer Personalausweis, E-
Akte und E-Post etc. sind schon fast zu 
selbstverständlichen Alltagsbegriffen ge-
worden. 
Um diese neuen Möglichkeiten in der 

Rechtliche Grundlagen der Elektroni-
schen Kommunikation (E-Government) 

Verwaltung auch optimal einzusetzen, 
bedarf es einer rechtlichen Sicherheit 
über die Wirksamkeit, die Folgen und die 
Verbindlichkeit der eingesetzten elektroni-
schen Kommunikationsmittel. Diese Fra-
gen sind Hintergrund einer neuen Veran-
staltung zum Thema "Rechtliche Grund-
lagen im Rahmen der elektronischen 
Kommunikation (E-Government)" mit Dr. 
S. Schulz vom Lorenz-von-Stein-Institut 

der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel. Die Veranstaltung findet am 24. Mai 
2012 in der Fachhochschule für Verwal-
tung und Dienstleistung in Altenholz statt 
und wendet sich insbesondere an 
Verwaltungsleitungen, an Verwaltungs-
steuerungen, an Leiter/-innen von IT und 
E-Service Abteilungen und an alle Mit-
arbeiter/-innen, die sich mit dem Thema 
E-Government befassen. 
Anmeldungen nimmt KOMMA, das Kom-
petenzzentrum für Verwaltungsmanage-
ment in Altenholz bis zum 12.4.2012 
entgegen.

Die innovative Gemeinde

Ratekau ist eine Gemeinde im Kreis Ost-
holstein, 10 km nördlich von Lübeck und 
hat knapp 15.500 Einwohner in 13 Dorf-
schaften.
Über zwanzig Jahre waren in der Umwelt-
abteilung der Gemeinde Ratekau Zivil-
dienstleistende sehr erfolgreich im Ein-
satz. Mit jeweils unterschiedlichen Kennt-
nissen und Fähigkeiten, aber immer stets 
mit großem Engagement konnten eine 
Vielzahl von Maßnahmen zum Schutz von 
Amphibien, Fledermäusen, Eulen und von 
Gewässern umgesetzt werden. Hier ist 
besonders die Einrichtung eines Labors 
für Wasseranalytik hervorzuheben, in dem 
notwendige Daten zur Sanierung des 
Hemmelsdorfer Sees gewonnen wurden.
Nachdem nun seit August 2011 der Zivil-
dienst per Gesetz ausgesetzt ist, galt es, 
sich mit den Alternativen zu beschäftigen, Einsatzgebiet des BuFDi: das Sanierungskonzept zum Hemmelsdorfer-See 

Bundesfreiwilligendienst (BuFDi) in der 
Gemeinde Ratekau



26 Die Gemeinde SH 1/2012

u.a. mit dem Bundesfreiwilligendienst.
Mit Ole Gröne hat nun der erste Freiwillige 
(„BuFDi“ genannt) im Rahmen des Bun-
desfreiwilligendienstes in der Umweltab-
teilung der Gemeinde Ratekau seine 
Arbeit aufgenommen.
Vorausgegangen war eine turbulente Zeit 
der Einführung des neuen Dienstes mit 
zunächst noch unsicheren Bewerbungs-, 
Einstellungs- und Organisationsmoda-
litäten. Das ist jetzt überstanden und 
dessen ungeachtet hat Ole Gröne seinen 
Dienst am 01.08.2011 begonnen und 
seine Eignung mehr als bewiesen. Aufge-
wachsen in der Waldjugend und später 
dort auch leitend und ehrenamtlich tätig, 
hat er schon umfangreiche Kenntnisse in 
den Bereichen Ökologie, Natur- und Ar-
tenschutz, Gehölzpflege und Anpflan-
zung mitgebracht. Sein Einsatz reicht 
deshalb von Umweltkontrollen aller Art 
(Baumschutz, Gewässer, Ausgleichsflä-
chen, Ablagerungen, etc.) bis zu Biotop-

anlagen mit der Anpflanzung von Gehöl-
zen oder von Pflegearbeiten wie der Mahd 
von Streuobstwiesen, Schnitt von Gehöl-
zen, Reparatur von Zäunen und vielem 
mehr. Besonders interessant war der Bau 
einer Insektennistwand aus Naturmateria-
lien mit Kindern der Grundschule Sereetz 
im Rahmen einer Projektwoche.
Während seiner einjährigen Dienstzeit, 
die auf bis zu zwei Jahre ausgedehnt 
werden kann, muss der BuFDi fünf Fort-
bildungswochen absolvieren. Diese die-
nen der Information zu Regularien des 
Freiwilligendienstes und insbesondere 
zur fachlichen Qualifizierung. 
Für seine Tätigkeit erhält der BuFDi ein 
Entgelt in Höhe von 390 €. Hinzu kommen 
die Kosten für die Sozialversicherung in 
Höhe von 158 €. Durch das Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaftliche Auf-
gaben werden monatlich 250 € erstattet. 
Das Bundesamt für Familie und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben bietet neben 

anderen Trägern auch Verfahren zur 
Einstellung und Betreuung der BuFDi an. 
Weitere gleichberechtigte Träger sind für 
den genannten Aufgabenbereich z.B. der 
Naturschutzverband NABU, oder die 
Leitstelle des Jugendpfarramtes für das 
freiwillige ökologische Jahr am Koppels-
berg, mit denen Kommunen Verträge über 
die Durchführung des Bundesfreiwilligen-
dienstes abschließen können. 
Zusammenfassend ist der Bundesfreiwil-
ligendienst für Kommunen hochinteres-
sant und es kann nur empfohlen werden, 
davon ausgiebig Gebrauch zu machen. 
Wer Näheres wissen möchte, kann sich 
beim Leiter der Umweltabteilung der 
Gemeinde Ratekau, Jürgen Leicher, über 
praktische Erfahrungen mit dem Bundes-
freiwilligendienst unter Tel. 04504/803340 
erkundigen.

Thomas Keller, Bürgermeister der 
Gemeinde Ratekau

Kommunales Jahr der Feuerwehr

Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) 
hat eine gemeinsame Erklärung von DFV-
Präsident Kröger und Arbeitgeberprä-
sident Hundt bekannt gegeben, die der 
vielfältigen Zusammenarbeit vor Ort in 
den Kommunen einen Rahmen geben 
soll. Der Beitrag der Feuerwehren für die 
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger 
wäre ohne das bürgerschaftliche Enga-
gement nicht zu leisten. Trotz Schwierig-
keiten bei der Vereinbarkeit des Ehren-
amtes mit dem jeweiligen Beruf zeige die 
Praxis, dass Arbeitgeber und Ehrenamt-
liche mit Flexibilität, gegenseitigem Ver-
ständnis und gutem Willen in aller Regel 
diese Probleme lösen können. Der DStGB 
wünscht, dass diese Erklärung bei den-
jenigen Arbeitgebern, die bislang die 
Feuerwehreinsätze ihrer Mitarbeiter kri-

tisch gesehen haben, einen Bewusst-
seinswandel auslöst.
In der gemeinsamen Erklärung von DFV-
Präsident Kröger und Arbeitgeberprä-
sident Hundt heißt es:
Ehrenamt und Wirtschaft können vonein-
ander profitieren – zum Beispiel dabei, die 
Zukunftsfähigkeit junger Menschen ver-
bessern. Dies haben die Präsidenten der 
Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände (BDA) und des Deut-
schen Feuerwehrverbandes (DFV) in 
einer gemeinsamen Erklärung unter-
strichen. Damit wollen sie der vielfältigen 
Zusammenarbeit vor Ort in den Kommu-
nen einen Rahmen geben. „Jugendliche, 
die in der Feuerwehr Gemeinsinn erleben 
und Verantwortungsbewusstsein erler-
nen, sammeln wichtige Qualifikationen für 

eine Ausbildung in den Betrieben der 
deutschen Wirtschaft“, sagte Arbeitge-
berpräsident Dr. Dieter Hundt. Er lobte 
auch das Engagement der Feuerwehren 
zur Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund.
Der Beitrag der Feuerwehren für die 
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in 
Deutschland, wäre ohne das bürger-
schaftliche Engagement mit mehr als ei-
ner Million Ehrenamtlichen nicht zu leis-
ten. „Dieser Einsatz in der Freiwilligen 
Feuerwehr ist nicht immer ohne weiteres 
mit der jeweiligen hauptberuflichen 
Tätigkeit zu vereinbaren“, erklärte DFV-
Präsident Hans-Peter Kröger. Die Praxis 
zeige jedoch, dass Arbeitgeber und 
Ehrenamtliche mit Flexibilität, gegensei-
tigem Verständnis und gutem Willen in 
aller Regel diese Probleme lösen können: 
„Wenn es brennt, müssen alle zusam-
menstehen. Dies liegt im Interesse der 
Bürger und der Unternehmen gleicher-
maßen“, so Arbeitgeberpräsident Hundt.

Kooperation von Arbeitgebern und 
Freiwilligen Feuerwehren

Mitteilungen des DStGB (Quelle: DStGB aktuell) 

1. Bundesvereinigung zur Stärkung 
der Rechte der kommunalen Spitzen-
verbände in Gesetzgebungsverfahren
Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immuni-
tät und Geschäftsordnung des Deut-

schen Bundestages hat Empfehlungen 
zur Änderung der Geschäftsordnung des 
Bundestages (GO-BT) vorgelegt, mit de-
nen die Rechte der kommunalen Spit-
zenverbände in Gesetzgebungsverfahren 

gestärkt werden sollen. Die Bundesver-
einigung der kommunalen Spitzenver-
bände (BV) hat in einem an den Vorsit-
zenden dieses Ausschusses gerichteten 
Brief die hierin enthaltenen Verbesserun-
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gen - z.B. zwingende statt Soll-Einbe-
ziehung der BV – begrüßt und dabei Anre-
gungen für weitergehende Verbesse-
rungen – z.B. Einbeziehung der BV bei im 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
vorgenommenen inhaltlichen Änderun-
gen mit wesentlichen Auswirkungen für 
die Kommunen - geäußert.

2. EEG-Förderung: Anpassung der 
Fördersätze und Ausbau erneuerbarer 
Energien an bestehenden Netzkapazi-
täten 
Die Fördersätze des Erneuerbaren-Ener-
gie-Gesetzes sollen laut Bundesumwelt-
minister Röttgen künftig monatlich statt 
halbjährlich angepasst werden. Dagegen 
sollen die Förderkürzungen weiter bei 
maximal 24 Prozent bestehen bleiben. 
Auch die Deutsche Energie-Agentur (Dena) 
bringt sich in die Diskussion ein und spricht 
sich dafür aus, den Ausbau der erneuer-
baren Energien stärker an den vorhande-
nen Netzkapazitäten zu orientieren. 
Die Dena schlägt vor, den absehbaren 
Zubau Erneuerbarer Energien auf der Ba-
sis des Netzentwicklungsplans zu steu-
ern, den die Bundesregierung in diesem 
Frühjahr vorlegen wird. Dieser beinhaltet 
die Stromleitungen, die mit der Energie-
wende gebaut werden müssen. Dena-
Geschäftsführer Kohler betont, dass eine 
Steuerung des weiteren Ausbaus der 
Erneuerbaren erforderlich sei, die sich an 
objektiven energiewirtschaftlichen Para-
metern orientiert. 

Die aus kommunaler Sicht entscheidende 
Frage, welche Rolle die kommunalen Ver-
teilnetze bei der Steuerung des Ausbaus 
Erneuerbarer Energien haben werden, 
wird hierbei offen gelassen. Dies gilt ins-
besondere im Hinblick auf den ange-
sprochenen Netzentwicklungsplan, der 
vornehmlich den Ausbau von Übertra-
gungsnetzen zum Gegenstand hat. Gera-
de die dezentralen Erzeugungskapazi-
täten sollten bei der Diskussion Berück-
sichtigung finden, um die Kommunen an 
der aus Erneuerbaren Energien hervor-
gehenden Wertschöpfung teilhaben zu 
lassen. Die anvisierte Umgestaltung des 
Fördersystems muss dabei möglichst 
schonend erfolgen. Sowohl Investitionen 
von Kommunen als auch kommunaler 
Unternehmen in Erneuerbare Energien 
müssen dabei geschützt werden.

3. Förderung der E-Vergabe:
Kooperation der DStGB Dienstleis-
tungs-GmbH mit „Deutsche eVergabe“
Die Vergabe öffentlicher Aufträge erzeugt 
in Deutschland für die öffentlichen Auf-
traggeber jährlich Kosten in Höhe von 
rund neun Milliarden Euro. Es ist daher 
wichtig, dass insbesondere die Städte 
und Gemeinden als größter öffentlicher 
Auftraggeber bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge auf Rahmenbedingungen ach-

ten, die im Ergebnis Kosteneinsparpoten-
ziale freilegen und insgesamt eine 
Modernisierung der Beschaffungsorgani-
sation unterstützen. Ein wesentlicher 
Schritt zu einer effizienten und kosten-
günstigen Abwicklung von kommunalen 
Vergabeverfahren kann die elektronische 
Auftragsvergabe (e-Vergabe) darstellen. 
Auch die EU-Kommission schlägt in ihrem 
aktuellen Entwurf vom 20.12.2011 zur 
Neuregelung des EU-Vergaberechts eine 
Verpflichtung zur elektronischen Kommu-
nikation bei sämtlichen Vergabeverfahren 
innerhalb eines Übergangszeitraums von 
zwei Jahren vor. Letzteres würde im Falle 
der Umsetzung insbesondere die Städte 
und Gemeinden als öffentliche Auftrag-
geber treffen und vor erhebliche prakti-
sche Probleme stellen, da bislang ledig-
lich fünf Prozent der Auftragsvergaben in 
Deutschland digital abgewickelt werden.

Vor diesem Hintergrund hat die DStGB 
Dienstleistungs-GmbH seit Anfang Janu-
ar 2012 eine Kooperation mit der Healy 
Hudson GmbH vereinbart. Ziel der Ko-
operation ist es, Städte und Gemeinden 
für das Thema „e-Vergabe“ zu sensi-
bilisieren und auf die möglichen Vorteile 
und Nutzen hinzuweisen. Im Rahmen der 
Kooperation sollen daher – unter Beach-
tung des geltenden Vergaberechts-
rahmens – fachliche Informationen zu den 
(rechtlichen) Rahmenbedingungen der e-
Vergabe sowie zu technischen Lösungen 
bereitgestellt werden. Insbesondere klei-
nere Städte und Gemeinden verfügen 
nicht immer über das erforderliche ver-
gaberechtliche sowie technische Know-
How. Durch die Kooperation entsteht ein 
Mehrwert für Städte und Gemeinden: Mit 
der Marke „Deutsche eVergabe“ (Healy 
Hudson) wird ein webbasiertes und 
standardisiertes Bekanntmachungs- und 
Vergabeportal insbesondere für kommu-
nale Auftraggeber angeboten. Um die ge-
meinsamen Ziele einer rechtssicheren 
und kostengünstigen Vergabe sowie eine 
Beschleunigung von Vergabeprozessen 
zu erreichen, unterstützt die „Deutsche 
eVergabe“ (Healy Hudson GmbH) den 
DStGB sowie seine Mitgliedsverbänden 
bei der Einführung der eVergabe.

Kommunale Vergabestellen können 
darüber hinaus bereits heute auf dem 
Internetportal http://deva.deutsche-
evergabe.de kostenfrei Vergabebekannt-
machungen erfassen und Vergabeunter-
lagen für Bieter elektronisch bereitstellen. 
Mit dem Bekanntmachungs- und Ver-
gabeportal Deutsche eVergabe kann das 
komplette kommunale Vergabeverfahren 
digital durchgeführt werden. Die Vorteile 
dieser für Kommunen kostenfreien tech-
nischen Lösung lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen:
- Erfassen von kommunalen Bekannt-

machungen

- Nutzungen eines „Fristenrechners“
- Hochladen und Bereitstellen der Ver-

gabeunterlagen (automatische Be-
nachrichtigung an Bieter, falls Ände-
rungen vorgenommen werden)

- Möglichkeit, Bieter einzuladen (bei 
Beschränkten und Freihändigen Ver-
gaben)

- Fragen-Antworten-Forum für Kommu-
nikation zwischen Bieter und Vergabe-
stelle 

- Möglichkeit zur Entgegennahme elek-
tronischer Angebote

- Digitale Archivierung des Verfahrens
- Zugriff auf ein zentrales Unternehmer-

verzeichnis (nach Gewerken sortiert)
- Zugriff auf sämtliche vom Bieter hin-

terlegten Daten wie Firmenprofil, Refe-
renzen, Nachweise etc.

- Möglichkeit zur Online-Submission (in 
Kürze freigeschaltet)

4. Starker Anstieg erneuerbarer 
Energien im Jahr 2011 erhöht 
Handlungsdruck für den Netzausbau
Der Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) hat einen 
Bericht über erste Schätzungen zu den 
Stromzahlen aus dem Jahr 2011 veröf-
fentlicht. Der BDEW stellte fest, dass der 
Stromverbrauch im Jahr 2011 stabil ge-
blieben, die Stromerzeugung dagegen 
einen leichten Rückgang verzeichnete. 
Der Anteil erneuerbarer Energien an der 
Stromerzeugung betrug laut BDEW gut 20 
Prozent, der Monat Dezember 2011 war 
mit einer Produktion von rund 8,5 Milliar-
den Kilowattstunden aus Windenergie-
anlagen der erfolgreichste Windmonat. 
Allerdings erhöht sich durch das starke 
Wachstum gleichzeitig der Handlungs-
druck der Energieakteure.

Nach Schätzungen des BDEW werden 
die Kosten, die mit dem Ausbau erneuer-
barer Energien verbunden sind, im Jahr 
2012 auf über 14 Milliarden Euro steigen. 
Mit der optionalen Marktprämie werden 
Anreize für eine bedarfsgerechte und 
marktorientierte Erzeugung in das erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) integriert. 
Allein 43 Prozent des Windstroms seien 
im Januar aus der direkten Förderung des 
EEG herausgefallen und über im Rahmen 
der optionalen Marktprämie direkt an der 
Börse verkauft worden. Der BDEW geht 
davon aus, dass der Stromverbrauch in 
Deutschland mit rund 607 Milliarden Kilo-
wattstunden stabil geblieben ist. Die 
Stromerzeugung ging im Vergleich zum 
Vorjahr auf 612 Milliarden Kilowattstunden 
zurück. Dies sei zum einen durch die Wit-
terung des letzten Jahres und zum ande-
ren durch die im Vergleich mit anderen 
Ländern gute Konjunkturlage zu erklären.
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„Die schleswig-holsteinischen Gemein-
den, Städte und Kreise werden die Streit-
fragen mit dem Land zur Kinderbetreuung 
durch die Gerichte klären lassen. Die er-
gebnislosen Gespräche mit der Landes-
regierung lassen den Kommunen keine 
andere Wahl. Um die Ansprüche der El-
tern zu erfüllen, brauchen die Kommunen 
mehr Geld“, sagte Jörg Bülow, Landesge-
schäftsführer des Schleswig-Holsteini-
schen Gemeindetages in Kiel, anlässlich 
der Vorstellung der Klagen durch die 
Kommunalen Landesverbände. 
Es gehe darum, ob das Land Schleswig-
Holstein rechtlich für die Aufgaben der 
Kinderbetreuung zuständig ist und damit 
seit dem Jahr 2009 auch die Finanzierung 
übernehmen muss bzw. ob das Land den 
Kommunen die Mehrkosten für den Aus-
bau der Kinderbetreuung für unter 3-jäh-
rige erstatten muss. 
Stellvertretend für alle Kommunen in 
Schleswig-Holstein werden die Hanse-
stadt Lübeck und der Kreis Schleswig-
Flensburg die Klagen einreichen. 
Bürgermeister Bernd Saxe (Hansestadt 
Lübeck) erläuterte hierzu: „Nach unserer 
Auffassung ist das Land Schleswig-Hol-
stein seit Ende 2008 für die Kinderbe-
treuung zuständig. Es ist das erste Mal, 
dass in Schleswig-Holstein alle kommu-
nalen Landesverbände gemeinsam ent-
schieden haben, zur Klärung einer 
Rechtsfrage gegenüber dem Land den 
Weg zu dem Schleswig-Holsteinischen 
Verwaltungs- bzw. Verfassungsgericht zu 
beschreiten. Wir bedauern dies, sehen 
uns aber zu dem Schritt gezwungen, um 
die Interessen der Kommunen in Schles-
wig-Holstein zu wahren, zumal die Lan-
desregierung uns ihre Rechtsauffassung 
zu der in dem Gutachten aufgeworfenen 
Fragestellung zur Zuständigkeit bis heute 
schuldig geblieben ist. Wir hätten uns eine 
politische Lösung wie sie z.B. in Baden-
Württemberg mit dem Pakt für Familien 
zwischen der Landesregierung und den 
dortigen kommunalen Landesverbänden 
vereinbart worden ist, gewünscht.“ 
Landrat Bogislav-Tessen von Gerlach er-

gänzte: „Das Konnexitätsprinzip muss in 
Schleswig-Holstein endlich Wirkung ent-
falten. Sollte die Zuständigkeit wie vom 
Land behauptet bei den Kommunen lie-
gen, müsste das Land die zusätzlichen 
Kosten für den Ausbau der Kinderbe-
treuung für unter 3-jährige vollständig 
ausgleichen.“ 
Die Kommunalen Landesverbände be-
schreiten daher zwei parallele Wege: 
Mit einer Feststellungsklage vor dem 
Verwaltungsgericht soll geklärt werden, 
dass seit Ende 2008 das Land Schleswig-
Holstein für die Kinderbetreuung zustän-
dig ist und daher den Kommunen die 
Kosten rückwirkend erstatten müsste. 
Für den Fall, dass sich zur Zuständigkeit 
die Rechtsauffassung des Landes durch-
setzt (nämlich, dass eine wirksame Auf-
gabenübertragung auf die Kommunen 
vorliegt), wird mit der Kommunalverfas-
sungsbeschwerde vor dem Landesver-
fassungsgericht darauf geklagt, dass das 
Land den Kommunen auf Grundlage des 
Konnexitätsprinzips in Art. 49 Abs. 2 der 

Landesverfassung die Mehrkosten für 
den Ausbau der Kinderbetreuung für 
unter 3-jährige vollständig erstatten 
müsste. 
Dabei ist klar, dass nur eines von beiden 
Verfahren erfolgreich sein kann. Beide 
beruhen auf einem Gutachten des reno-
mmierten Finanzverfassungsrechtlers 
Prof. Dr. Joachim Wieland, der die schles-
wig-holsteinischen Kommunen vor den 
Gerichten vertritt. 
Jochen von Allwörden, Geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied des Städtever-
bandes Schleswig-Holstein: „Es geht 
auch um die Frage, ob die schleswig-
holsteinischen Kommunen rechtlich wirk-
sam vor immer neuen Aufgaben ohne ent-
sprechenden Kostenausgleich geschützt 
sind. Wir bedauern, dass die Landesre-
gierung bisher auf die rechtliche Argu-
mentation der Kommunen nicht einge-
gangen ist. Wir fragen uns immer noch, 
ob die Sorgen der Kommunen um den 
Ausbau der Kinderbetreuung von der 
Politik ernst genug genommen werden.“ 
Jan Christian Erps, Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied des Schleswig-Holstei-
nischen Landkreistages: „Wir hatten der 
Landesregierung eine Verfahrensver-
einbarung vorgeschlagen, um unnötige 
Verfahrenskosten für beide Seiten zu ver-
meiden und eine Gleichbehandlung aller 
Kommunen zu erreichen. Leider konnte 
diese bis jetzt noch nicht abgeschlossen 
werden. Die Landeregierung hat uns aber 
nach äußerst zähen Verhandlungen sig-
nalisiert, dass diese Verfahrensverein-
barung kommende Woche unterzeichnet 
werden kann.“

Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Landesverbände 
vom 16.12.2011

Kosten und Zuständigkeiten für die 
Kinderbetreuung: Kommunen reichen 
Verfassungsbeschwerde und Fest-
stellungsklage gegen das Land ein 

Pressekonferenz der Kommunalen Landesverbände: Geschäftsführer d. StV v. Allwöhrden, 
Bürgermeister Saxe (Lübeck), Landesgeschäftsführer Bülow, Landrat v. Gerlach (Kreis 
Schleswig-Flensburg), Landrat Sager (Ostholstein), Geschäftsführer d. LKT Erps (vlnr.)




